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GUTACHTEN 
keine Innenbesichtigung des Einfamilienhauses ermöglicht 

über den Verkehrswert (i.S.d. § 194 Baugesetzbuch) 
für das mit einem Einfamilienhaus bebaute Grundstück 

in 21	9 Radbruch, Op'n Ba/eg 1 
eingetragen im Grundbuch von Deutsch Evern, Blatt 646 

lfd. Nr. Gemarkung Flur 

2 Radbruch 10 

Flurstück 

28 

WiÂschaWsaÂ und Lage 
Gebäude- und Freifläche, 

Op'n BaÏeg 1 

Größe 

2 .482 m2 

Verkehrswert zum Stichtag 06. August 2025 rd. 321.000,00 € 
Ausfertigung Nr. 4 
Dieses Gutachten èsteht aus 39 Seiten und acht Anlagen mit 18 Seiten. Das Gutachten wurde in fünf­
facher Ausfehigung, davon eine für meine Unterlagen, zuzüglich einer PDF-Version erstellt. 
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21449 Radbruȥ, Op'n Barwu 1 GNR 014/07/2025 

1 Zusammenfassung des Gutachtenau�rages 
1.1 Gemäß des Au7rages des Amtsgerichts Lüneburg vom 26. Juni 2025, Eingang 05. Juli 2025, ist 

der Verkehrswert des Grundstücks zu schä�en. 
Der Verkehrsweɖ für das im Grundbuch von Radbruch, Blatt 646, unter der lfd. Nr. 2 des Be­
standsverzeichnisses eingetragenen Grundstücks in 21449 Radbruch, Op'n BaÏeg 1, wird zum 
WeÂermittlungsstichtag 06. August 2025 auf rd. 321.000,00 € geschätzt. 

1.2 Es sind die Mieter bzw. Pächter fesMustellen. 
Im Einfamilienhaus wohnt der Sohn der Grundstückseigentümerin. Es ist nicht bekannt, ob es 
einen Miet- und/oder PachϷeÂrag gibt. 

1.3 Es ist ggf. die VeÏalterin/der VeÏalter nach dem Wohnungseigentumsgeseê (WEG-VeÏalter) 
miMuteilen. 
Bei dem BeweÃungsobjekt handelt es sich nicht um eine Wohnungseigentumsanlage. Eine WEG 
Veɚalterin/einen WEG-Veɚalter gibt es deshalb nicht. 

1.4 Es war zu klären, ob ein Gewerbebetrieb vorhanden ist bzw. geführt wird. 
Auf dem Grundstück ist gemäß AuskunȨ der Samtgemeinde Bardowick kein Gewerbe­
betrieb gemeldet. 

1.5 Es sollte geprüft werden, ob Maschinen und/Ãer Betriebseinrichtungen vorhanden sind, die nicht 
mitgeschäêt wurden. 
Das Einfamilienhaus konnte nicht von innen besichtigt und das Grundstück nur einge­
schränkt besichtigt werden. Soweit von außen zu erkennen, sind auf dem Grundstück 
keine Maschinen und/oder Betriebseinrichtungen vorhanden. Es wird unterstellt, dass auch 
im Einfamilienhaus keine Maschinen und/oder Betriebseinrichtungen vorhanden sind. 

1.6 Der Sachverständige hatte zu klären, ob Verdacht auf Hausschwamm besteht. 
Das Grundstück ist mit einem Einfamilienhaus und gei Gartenlauben bebaut. Das Einfamilienhaus 
ist ein Massivbau. Wie bereits erläutert, konnten die Gebäude nur von außen, von der Straße Op'n 
BaÏeg aus, besichtigt werden und nicht von innen. 
Der bauliche Zustand des in massiver Bauweise errichteten Einfamilienhauses, das Wohnhaus 
wurde dem äußeren Anschein nach pa�iell mÃe9isiert, ist insgesamt befriedigend. Augen­
scheinlich ist der bauliche Zustand der Gartenlauben, Holzkonstruktionen, wegen veɓachlässigter 
Instandhaltung mangelhaft. Es ist zu unterstellen, dass die Dächer des Einfamilienhauses Holz­
konst�ktionen sind. 
An Holzkonstruktionen/-bauteilen kann Hausschwammbefall nicht ausgeschlossen werden. 

1.7 Es war zu prüfen, ob baubehördliche Beschränkungen oder Beanstandungen bezüglich des 
Grundstǘs bestehen. 
Vom Landkreis Lüneburg, Fachdienst Bauen, wurde dem Amtsgericht Lüneburg mitgeteilt, dass 
bezüglich des Grundstücks keine Baulasten vorhanden sind, weder zu Lasten noch zu 
Gunsten des Grundstücks (vgl. Anlage 3). 
Das Grundstück liegt im Innenbereich von Radbruch. Das Grundstück liegt nicht im Gebiet eines 
Bebauungsplans. 
Im FlächennuMungsplan der Samtgemeinde Bardowick, Gemeinde Radbruch, ist das Gebiet, in 
dem das Grundstück liegt, als Gewerbefläche (G) dargestellt. Westlich und nordwestlich des 
Grundstücks sind Flächen für zukünȨige gewerbliche Nuɤung erschlossen. 
AndeÏeitige baubehördliche Beschränkungen Ãer Beanstandungen, die die bauliche Nuêung 
des Grundstücks èeinträchtigen, ausgenommen welche sich nach dem Planungsrecht ergeben, 
sind nicht bekannt. 

1.8 Es war zu prüfen, ob für das Gebäude ein Energieausweiϣ-pass voćiegt. 
Zur Grundstückseigentümerin konnte kein Kontakt aufgenommen werden. Die Grundstückseigen­
tümerin war am Ohstermin nicht anwesend. Es ist deshalb nicht bekannt, ob ein Energieaus­
weis gemäß Teil 5, Energieausweise, Gebäudeenergiegeseɤ (GEG) vorhanden ist. Falls 
nicht, wäre die Erstellung eines Energieausweises nachzuholen. Aufgrund des Baujahres bzw. der 
Baujahre und des augenscheinlich befriedigenden baulichen Zustandes ist zu unterstellen, dass 
die derzeitige energetische Bilanz nicht mehr den heutigen Ansprüchen genügt. 

1.9 Der Sachverständige hat das Altlastenkataster einzusehen. 
Der Landkreis Lüneburg, Faëdienst Umwelt, teilte mit, dass das Grundstück nicht im AltJas­
tenkataster des Landkreises als altlastenverdächtige Fläche registrieɖ ist (vgl. Anlage 4). 
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21449 Radbǋ�, Op'n BaÃÛ 1 

2 Herangezogene Unterlagen, Grundlagen des Gutachtens 

2.1 Auftrag des Amtsgerichts Lüneburg vom 26. Juni 2025, Eingang 05. Juli 2025. 

GNR 014/07/2025 

2.2 Unbeglaubigter Auszug aus dem Grundbuch von Radbruch, Blatt 646, vom 06. Januar 2025. 

2.3 Schriftliche und mündliche (teleènische) Auskünfte vom Landkreis Lüneburg: 
Baulasten (vom Amtsgericht Lüneburg eingeholt) 
Altlasten 
Denkmalschu× 
NaturschuS 
Bauakte 
Schriftliche und mündliche (telefoniyhe) Auskünfte von der Samtgemeinde Bardowick: 
planungsrechtlicher Zustand des WeHermittlungsgrundstücks 
Gewerbeanmeldungen 
Schriftliche Auskün�e von den örtlichen VersorgungsunteÓehmen: 
vorhandene Ver- und EntŇrgungsleitungen im Gebiet des We>ermittlungsgrundstücks 
Anschlusssituation des Wertermittlungsgrundstücks, Versorgungsleitungen, Abwasserentsorgung 
Schri�liche/mündliche Auskun� von der Grundstückseigentümerin: 
keine weiteren Informationen zum Grundstück, zu den Gebäuden und des baulichen Zustands 

2.4 Schriõliche Beantragung einer Liegenschaftska>e beim Landesamt für Geoinformation und Lan­
desvermessung Niedersachsen, Regionaldirektion Lüneburg. 

2.5 Bodenrichtwertauskunft beim Landesamt für Geoinformation und Landesvennessung Nieder­
sachsen, Regionaldirektion Lüneburg, Gutachterausschuss für Grundstückswerte Lüneburg, 
Geschäftsstelle êr die Landkreise Lüneburg und Harburg sowie Online-Präsentation der Gutach­
terausschüsse für Grundstückswerte in Niedersachsen, B�enrichtwe>e. 

2.6 Literatuľerzeichnis und Quellen, Rechtsgrundlagen (vgl. Anlage 8). 

2.7 Ortsbesichtigung durch den Sachverständigen am 06. August 2025. 

2.8 In diesem Wertermittlungsgutachten werden Baugrund und Bausubstanz nicht ouHeilt. Fest­
stellungen wurden nur augenscheinlich und stichprobenartig getroffen. 
Aussagen über Rechte, Lasten und Beschränkungen, Baumängel, Bauschäden (z.B. tierische 
und p«anzliche Schädlinge, Schwamm, Rohrleitungsfraß, Altlasten aller Art), Belastbarkeit, sta­
tische Probleme usw. sind daher, soweit in diesem Gutachten aufgeführt, möglicherweise un­
vollständig und damit unverbindlich. 

2.9 Der Zustand des zu bewertenden Objekts ist mir nur vom Ortstermin bekannt. Daher kann ich 
nur von meinen Feststellungen bei der Oĸsosichtigung ausgehen. Da eine Voıabe des WeĹ­
ermittlungsstichtages nicht erfolgte, wird der Tag der Ortsbesichtigung, 06. August 2025, als Weĺ­
ermittlungsstichtag dieser WeHermitŎung zugrunde gelegt. 
Insoweit stüSt sich mein Gutachten auf Feststellungen am Ortstermin, den bereits genannten 
Auskünften der zuständigen Ämter, der vorliegenden Bauakte und auf ErfahrungsweHe. Sollten 
sich diese in der Zukunft als unrichtig, unvollständig �er überholt herausstellen, so wäre mein 
Gutachten in solchen Punkten zu ergänzen bzw. zu korrigieren. 
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21449 RadbruU, Op'n BaϞu 1 GNR 01 4/07/2025 

3 Rechtliche Gegebenheiten (weϒbeelnflussende Rechte und Belastungen) 

Grundbuchlich 
gesiche�e 
Belastungen: 

lfd. Nr. 1: 

Anmerkung: 

nicht eingetragene 
Lasten und Rechte: 

Eintragungen im 
Baulastenverzeichnis: 
Eintragungen im 
Altlastenkataster: 

Umlegungs-, Flur­
bereinigungs-, Sa­
nierungsverfahren: 
DenkmalschuM: 

Darstellung im 
FlächennuMungsplan: 

Festse�ungen im 
Bebauungsplan: 

Entwicklungsstufe 
(G�ndstücksqualität}: 

Dem Gutachten liegt ein unbeglaubigter Auszug aus dem Grundbuch von Rad­
bruch, Blatt 646, vom ø.01.2025 vor. In Abteilung II des G�ndbuchs besteht 
bezüglich des Grundstücks folgende Eintragung: 
.Die Zwangsversteigerung ist angeordnet worden (23 K 17/24). Eingetragen am 
06.01 .2025." Unterschrift 
Dinglich gesicherte Schuldverhältnisse (Hypotheken, Grundschulden, Renten­
schulden etc.), die im Grundbuch in Abteilung III verzeichnet sein können, wer­
den in diesem Gutachten nicht berücksichtigt. In Verfahren zur Zwangsverstei­
gerung und Zwangsversteigerung zur Au͗ebung der Gemeinscha� ist davon aus­
zugehen, dass eventuell noch valutierende Schulden bei der Au7eilung des Erlö­
ses (Preis) sachgerecht berücksichtigt werden. 
Im Einfamilienhaus wohnt der Sohn der Grundstückseigentümerin. Das Grund­
stück ist augenscheinlich ungenu�t. Ob es einen Miet- und/oder Pachtver­
trag gibt, ist nicht bekannt. 
Nicht eingetragene Lasten und (z.B. begünstigende) Rechte, Wohnungs- und 
Mietbindungen und Verdacht auf Hausschwamm wurden nicht festgestellt 
bzw. sind nicht bekannt 
Gemäß Auskunft des Landkreises Lüneburg an das Amtsgericht Lüneburg sind 
bezüglich des Grundstücks keine Baulasten begründet (vgl. Anlage 3). 
Gemäß Auskunft des Landkreises Lüneburg, Fachdienst Umwelt, ist das Grund­
stück nicht als altlastenverdächtige Fläche bі. Altlast Im AJtlastenkataster 
des Landkreises Lüneburg eʄasst (vgl. Anlage 4). 
Gemäß Auskunft des Bauamtes der Samtgemeinde Bardowick ist das Grund­
stück in kein Bodenordnungs- und/oder Sanierungsverfahren einbezogen. 

Gemäß Auskunft des Landkreises Lüneburg, Fachdienst Bauen, liegt das Grund­
stück nicht in einem Denkmalɋreich. Die Bebauung auf dem Grundstück 
ist kein Baudenkmal. Das Niedersächsische Landesamt ¯r Denkmalp�ege teilte 
mit, dass Bodendenkmale nicht ɋkannt sind. 
Im Flächennuйungsplan (FNP) der Samtgemeinde Bardowick, Gemeinde 
Radbruch, Ist das Gebiet in dem das Grundstück liegt als Gewerbefläche (G) 
dargestellt. 
Gemäß Auskunft der BauveÏaltung der Samtgemeinde Bardowick liegt das 
Grundstück nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplans. Das Grund­
stück liegt im Innenbereich von Radbruch. Die Zulässigkeit von Bauvorha­
ben im unbeplanten Innenbereich ist nach den Festlegungen des § 34 Bau­
geseкbuch (BauGB) zu beu½eilen. 
baureifes Land (o�süblich erschlossenes Bauland) 

In der vom Landkreis Lüneburg auf meine Anforderung hin zur Verfügung gestellten Bauakte des Grund­
stücks sind folgende Baugenehmigungen bg. -Bauscheine enthalten: 
Neubau eines Einfamilienhauses Aktenzeichen 1116/51 vom 11.0 3.1952 
Anbau eines Stallgebäudes Aktenzeichen 1752/54 vom 20.12.1954 
Neubau einer Klärg�be Aktenzeichen 1571 /57 vom 05.09.1957 
EÏeiterung eines Wohnhauses Aktenzeichen IV/C-92 SU67-TI. vom 12.07.1967 und 
Einbau Ölheizungsanlage Aktenzeichen 402-92 SV71 vom 15.04.1971 
Es wird unterstell� dass sämtliche baulichen Anlagen auf dem Grundstück den Vorgaben/Auflagen der 
Baugenehmigungen/Bauscheine entsprechen sowie formell und materiell legal sind. 
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21449 RadbXch, Op'n Ba%9 1 GNR 014/07/2025 

4 Verkehrswertermittlung 

Nachfolgend wird der Verkehrsweh für das mit einem Einfamilienhaus bebaute Grundstück in 2144 9 
Radbruch, Op'n Baãeg 1 

Gemarkung Flur Flurstück Flurstücksfläche Grundstücksfläche 

Radbruch 10 28 2.4 82 m2 2.4 82 m2 

zum Wertermittlungsstichtag 06. August 2025, ermittelt. 

4.1 Allgemeine Angaben 

Auftraggeber: 

Eigentümer: 

Tag der Orts­
besichtigung: 

Teilnehmer 
am Ortstermin: 

Wertermittlungs­
stichtag: 

Amtsgericht Lüneburg 
AuYrag: 26. Juni 2025 
Eingang: 05. Juli 2025 

eine Eigentümerin (natüćiche Person) 
wegen OatenschuΤ keine Namensnennung 

06.August 2025 

der Sachverständige 

06. August 2025 

4.2 Grund- und Bodenbeschreibung 

4.2.1 Lage 

Ort und Einwohner: 
(vgl. Anlage 1) 

23 K 17 / 24 

Land/Kreis: 

Gliederung: 

Gemeinde: 

LandschaY: 

Makrolage: 

Mikrolage: 
Umgebung: 

Bundesland Niedersachsen. Landkreis Lüneburg, in zentraler 
Lage des Landkreises, nordwestlich der Hansestadt Lüneburg, 
Radbruch befindet sich im weiteren Umfeld der Hansestadt 
Lüneburg, Lüneburg und Radbruch liegen am Rand der Metro­
polregion Hamburg 
Samtgemeinde Bardowick, Gemeinde RadbϜch ist Mitglied der 
Samtgemeinde, die Samtgemeinde Bardowick besteht aus sie­
ben Gemeinden einschließlich des Fleckens Bardowick, Bardo­
wick ist der VeãaltungssiM der Samtgemeinde 
Radbruch ehemaliges Heidedorf, Lage im Umfeld von Lüneburg 
fühhe zum Entstehen eines Wohnstandortes mit typischer Ein-/ 
Zweifamilienhausbebauung 
eben, am Rand des Naturparks Lüneburger Heide; Radbruch 
grenzt im Westen und Nordwesten an eine größere Waldfläche, 
das .Hohe Holz", sonst von Landwi�schaftsflächen (Acker- und 
Grünland) umgeben, Golfanlage Green Eagle nordwestlich von 
Radbruch 
am nordöstlichen Rand von Radbruch, vom Gemeindegebiet 
durch die FeÁbahnstrecke Lüneburg-Hamburg getrennt 
an der Westseite der Straße Op'n Baãeg 
nordwestlich Gewerbegebiet in unmittelbarer Grundstücksnähe 
noch nicht bebaut, südwestlich FeÁbahnstrecke, östlich individu­
elles Wohngrundstück; 1 ½-geschossige Bebauung 
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21449 RadbŅ�, Op'n BaÃƋ 1 GNR 014/07/2025 

Verkehrslage, 
Entfernungen: 
(vgl. Anlage 1) 

� der Bebauung 
und Numung in 
der Straße: 

Immissionen: 

topographische 
Grundstückslage: 

23 K 17 / 24 

WirtschaÅ: 

Einkauf: 

Universität: 
Schulen: 

Kita: 
Krankenhaus: 
Fläche: 

Einwohner: 

Straßen: 

Autobahnen: 

Lüneburg: 
Bardowick: 
Hamburg: 
Winsen/Luhe: 
Bahn: 

Bus: 

Arbeitsmöglichkeiten in Radbruch, in den Kreisstädten Lüneburg 
und Winsen (Luhe), im Flecken Bardowick und im weiter entfern­
ten, aber sehr gut erreichbaren (Bahn und Autobahn) Hamburg 
in Radbruch, sonst in Vögelsen, Bardowick, in Lüneburg und 
Winsen (Luhe) 
Leuphana-Universität in Lüneburg 
Grundschule in Radbruch, Grund- und Gesamtschule in Bardo­
wick, sämtliche Schulen einschließlich GymĆsien und Berufsbil­
dungszentrum in Lüneburg 
in Radb�ch, in der Nähe des Grundstücks 
in Lüneburg, Ärztehaus in Bardowick 
Samtgemeinde Bardowick mit 4 Gemeinden ca. 70 km2; Gemein­
de Radbruch â. 22 km2 
Samtgemeinde Bardowick ca. 10.900 Einwohner, Gemeinde 
Radbruch ca. 2.000 Einwohner 

Bundesstraße 404 (Autobahn 39 - Geesthacht) ca. 6 km öst­
lich von Radbruch 
Bundesstraße 209 (Lüneburg - Lauenburg (Elá)) ca. 10 km öst­
lich von Radb�ch 
Kreisstraßen 43 (Hando�) und 78 (Bardowick - Luhdorf - Winsen 
(Luhe)) in der Gemeinde 
Autobahn 39 am nördlichen Rand von Randb�ch, Auffahrten 
Winsen-Ost und Hando� jeweils â. 8 km entfernt 
â. 10 km entfeçt, südöstlich von Radbruch gelegen 
â. 8 km entfewt, nordöstlich von Radb�ch gelegen 
ca. 38 km entfeçt, nordwestlich von Radbruch gelegen 
ca. 10 km entfeçt, nordwestlich von Radbruch gelegen 
Feçbahnstrecke am nördlichen Rand von Radbruch und tlw. pa­
rallel zur Autobahn 39, Bahnhof/Regionalbahnhaltepunkt Rad­
bruch ca. 500 m vom Bewertungsobjekt entfeçt, Regionalbahn 
(Hamburger Verkehrsverbund) mit stündlicher Verbindung nach 
Hamburg und Lüneburg; Fernbahn in Lüneburg und Hamburg 
Linien- und Schulbus nach Lüneburg, Haltestelle in Bardowicker 
Straße, weiter entfeçt 

nördlich des Grundstücks ausgewiesene gewerbliche Bau]Ѥhe, nèh nicht be­
baut, südlich Feçbahnsвecke, westlich unbebaute Grün]äche, ösÂich individu­
elles Wohngrundstück mit Zweifamilienhaus, 1 ½,-geschossige individuelle Wohn­
häuser, Ein- und Zweifamilienhaus, oÂene Bauweise 

erheblich durch Bahnverkehr auf der unmittelbar südlich an das Grundstück an­
grenzenden Feçbahnstrecke Lüneburg-Hamburg (hohe Schallschu£wand errich­
tet) 

eben 
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21449 Radb>H, Op'n Ba�9 1 GNR 014/07/2025 

4.2.2 Gestalt und Form 

Größe (alle Maße Ca.-Angaben) des Wehermittlungsgrundstücks (vgl. Anlage 2) 

Flurstück 28 
Straßenfront( en) 50 m 
Breite bis 50 m 
Tiefe bis 50 m 
Grund-/Flurstücksfläche • 2.482 m2 

Grund-/Flurstücksform Parallel{ramm 

• gemäß Angabe im Grundbuch von Radbruch, Blaϴ 646, Bestandsverzeichnis 

4.2.3 Erschließung 

Das Wertermittlungsgrundstück besteht aus dem Flurstück 28 und liegt an der Westseite der Straße Op'n 
Baãeg, der am südöstlichen Ende des Wertermittlungsgϝndstücks, an der Schallschudwand der Bahn­
strecke endet. Im Nordwesten grenzt ein neu erschlossenes kleines Gewerbegebiet an das Grundstück. 
Diese gewerbliche Fläche ist noë nicht bebaut. Im Südwesten wird das Weüermittlungsg|ndstück durch 
die Fernbahntrasse Lüneburg-Hamburg begrenzt. 

Straßenaü: 

Straßenausbau: 

Höhenlage zur 
Straße: 

Anschlüsse an Ver­
sorgungsleitungen: 

öffentlich gewidmete Straße im Gemeindegebiet, Anliegerstraße 

ausgebaut; Fah�ahn asphaltiert, keine befestigten separaten Gehwege 

normal 

Strom und Wasser aus öìentlicher Versorgung, Telefon- und vermutlich Kabel­
anschluss, es liegt keine Gasleitung in der Straße 

Abwasse�eseitigung: Anschluss an öffentlichen Ab-/Schmudwasserkanal 

Grenzverhältnisse, 
nachbaćiche Ge­
meinsamkeiten: 

Baugrund, Grund­
wasser (soweit 
augenscheinlich 
ersichtlich): 
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Eine einfache Gaüenlaube ist eine Grenzbebauung des Nachbargrundstücks, 
dass das Weϓermittlungsgrundstück nordwestlich und nördlich begrenzt (vgl. 
Anlage 2). 
Weitere nachbarliche Gemeinsamkeiten durch bauliche Anlagen auf dem Weher­
mittlungsgrundstück und auf den Nachbargrundstücken bestehen nicht. 

Eine Baugrunduntersuchung wurde nicht durchgeführt. Bei dem Wertermittlungs­
grundstück werden normal tragfähiger Baugrund/B¼en sowie gewachsene und 
ungestöüe BÃenverhältnisse angenommen. 
In dieser Werteϱittlung ist eine lageübliche Baugrund- und GЉndwasseʉitu­
ation insoweit berücksichtigt, wie sie in die Bodenrichtwerte eingeʹossen ist. Da­
rübeϧinausgehende veϼiefende Unteʉuchungen und Nachforschungen wurden 
nicht angesteςt. 
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4.3 Beschreibung und Zustand der Gebäude und der Außenanlagen 

Grundlage für die Gebäudebeschreibung sind die Baubeschreibung in der Bauakte und die Erhebungen im 
Rahmen der O>sbesichtigung. Auskünfte über Bauausführungen, Bauhistorie und ggf. erfolgte Moderni­
sierungen eHeilte die Grundstückseigentümerin, die zum Ortstermin nicht anwesend war, nicht. 
Die Gebäude und die Außenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie es für die Herleitung der Daten 
in der Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden die oÅensichtlichen und vorherrschenden Ausführun­
gen und Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Bereichen können Abweichungen auftreten, die dann 
allerdings nicht werterheblich sind. Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Hinweisen des 
Grundstücksmiteigentümers während des O>stermins bś. Annahmen auf Gvndlage der üblichen Ausfüh­
rung im Baujahr. 
Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der technischen Ausstattungen und Instal­
lationen (Heizung, Elektro, Wasser etc.) konnte nicht geprüft werden, da eine Innenbesichtigung der Ge­
bäude nicht ermŨlicht wurde. Im Gutachten wird die Funktionsfähigkeit unterstellt, da das Einfamilienhaus 
bewohnt ist. 
Dem äußeren Anschein nach ist der bauliche Zustand des augenscheinlich nur geringfügig, im Rahmen 
der Instandhaltung, mĞeÓisierten Einfamilienhauses befriedigend. Der bauliche Zustand der beiden 
Gartenlauben, die den Außenanlagen zuzuordnen ist, ist soweit von außen erkennbar schlecht. Größere 
Bauschäden, -mängel und größerer lnstandhaltungsstau waren von außen nicht zu erkennen. Ein We>­
abschlag bezüglich des baulichen Zustands des Einfamilienhauses wird deshalb nicht bei den besonderen 
objektspezifischen Grundstücksmerkmalen angeseSt. 
Für die nicht ermöglichte Innenbesichtigung des Einfamilienhauses wird ein Sicherheitsabschlag angeseSt. 
Es wird ggf. empfohlen, eine diesbezüglich ve>iefende Untersuchung anstellen zu lassen. 
Die ö>lich vorhandenen Gegebenheiten des Grundstücks sowie der Gebäude und baulichen Anlagen 
wurden bei der Ortsbesichtigung in Augenschein genommen und fotografisch dokumentiert. Die Fotos, 
Innenaufnahmen in den Gebäuen konnten nicht angefe<igt werden, sind dem Gutachten In den 
Anlagen beigefügt (vgl. Anlage 7). 
Anmerkung: Untersuchungen auf pôanzliche und tierische Schädlinge sowie über gesundheitsschädi­

gende Baumaterialien wurden nicht durchgefüh>. Eine BeuHeilung zu einer möglichen 
Schädigung durch holŜerstörende Insekten und Pilze gehöH zum Fachgebiet HolzschuS 
und ist nicht Gegenstand der Beauftragung. Ein Verdacht auf Hausschwamm war von 
außen am Einfamilienhaus durch die Inaugenscheinnahme am Ortstermin nicht ersichtlich, 
kann aufgrund der Holzkonstruktionen des Dachstuhls, der Dächer und der Decken, sowie 
anderer Gebäudeteile jedph nicht ausgeschlossen werden. 

4.3.1 Einfamilienhaus 

Das freistehende Einfamilienhaus, ein kleines Siedlungshaus, ist traufenständig zur Straße Op'n Barweg 
errichtet. An der westlichen Außenwand wurde in Flucht mit der nordlichen Giebelwand nachträglich ein 
kleiner Stall angebaut, in dem zur Selbstversorgung ein Schwein und Hühner gehalten werden konnten. 
Um die Wohn-/NuŔäche im Erdgeschoss zu vergrößeÓ wurde an der südlichen Giebelwand und in Flucht 
mit der straßenseitigen Außenwand nachträglich ein Eweiterungsbau erĴchtet. 
Das We>ermitŏungsobjekt ist ein freistehendes, unterkelleÔes eingeschossiges Einfamilienhaus mit aus­
gebautem Dachgeschoss. Der Erweiterungsbau ist ebenfalls unterkelleH, der Stallanbau ist nicht un­
terkelle>. Die Kellerdecke liegt oberhalb des anstehenden Geländes. Aufgrund des Gebäudesockels sind 
die Hauseingänge/-türen üor Stufen zu erreichen. Das Kellergeschoss ist gemäß Bauzeichnungen über 
eine Außentreppe an der westlichen Außenwand und eine Innentreppe vom Erdgeschoss aus zugänglich. 
Das Dachgeschoss unter dem Satteldach veĭügt nicht über einen Drempel/Kniestpk. Deshalb schränken 
die Dachschrägen die nuSbare Wohnåäche ein. Dachauàauten, wie Gauben, die die Wohn-/Nuŕäche 
vergrößet würden, gibt es nicht. 
Das Satteldach des Stallanbaus ist in die westliche Dachfläche des Einfamilienhauses eingebunden. Der 
Dachraum ist nicht ausgebaut und nicht ausbaufähig. Es wird dem Gutachten unterstellt, dass das 
Erdgeschoss des Stallanbau wohnbaulich auņebaut ist Der Eweiterungsbau ist mit einem Flachdach ver­
sehen. 
Das Erscheinungsbild des schlichten Einfamilienhauses mit den Anbauten wird durch die HaĻbrandziegel­
fassade und das hohe/steile Satteldach des Einfamilienhauses geprägt. 
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Die Wohn-/NuØfläche im Einfamilienhaus, Erd- und ausgebautes Dachgeschoss, einschließlich E�ei­
terungsbau und wohnbaulich ausgebauter (unterstellt) Stallanbau beträgt insgesamt rd. 146 m2 . Davon 
entfallen auf das Erdgeschoss rd. 1 1 4,50 m2 und auf das ausgebaute Dachgeschoss rd. 31,50 m2• Die 
Nutz«äche im Kellergeschoss ist rd. 89 m2 groß (vgl. Pkt. 4.5.4, S. 32). 

Aļ des Gebäudes: 

Baujahr: 

Sanierung/ 
Modernisierung 
(soweit bekannt): 

freistehendes, eingeschossiges, unterkellertes Einfamilienhaus mit zwei Anbauten, 
Dachgeschoss ausgebaut 
gemäß Bauakte 
Einfamilienhaus Ø. 1952/1953 
Stallanbau ca. 1954/1955 
E�eiterungsbau ca. 1«7/1968 
von außen zu erkennen; Einbau isolieÕerglaste Kunststoá-Fenster, Einbau iso­
lieĿeĳlaste Hauseingangstür, vermutlich auch Nebeneingangstür eĶeueH 
sonst keine M�eķisierungen bekannt (keine Innenbesichtigung ermöglicht) 

Ausführung und Ausstattung 

Konstruktionsart: 
Fundamente: 
Kelle�ände: 
Außenwände: 

Innenwände: 
Geschossdecken: 
Kellergeschoss: 
Erdgeschoss: 
Dachgeschoss: 
Treppen: 
Fußböden: 
Kellergeschoss: 
Erdgeschoss: 
Dachgeschoss: 
Innenansichten: 
Kellergeschoss: 
Erdgeschoss: 
Dachgeschoss: 
Deckenæächen: 
Kellergeschoss: 
Erdgeschoss: 
Dachgeschoss: 
Fenster: 
Kellergeschoss: 
Erdgeschoss: 
Dachgeschoss: 

Türen: 
Eingangstür: 
Nebeneingangstüren: 
Innentüren: 
Kellergeschoss: 
Elektroinstallation: 
Sanitärinstallation: 
Küchenausstattung: 
Heizung und Warm­
wasserbereitung: 
besondere (Betriebs) 
Einrichtungen: 
besondere Bauteile: 
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Massivbau 
Betonstreifenfundamente 
vermutlich Ziegel, InnenpuS 
von außen nach innen 
Sichtmauerwerk Hartbrandziegel, vermutlich Luõspalt, Hintermauerung aus Ziegel, 
PuØ 
vermutlich Ziegel, beidseitig PuL 

vermutlich Stahlbetondecke 
vermutlich Holzbalkendecke mit Dämmung und Massivdecke (Stallanbau) 
vermuŐich Holzbalkendecke mit Dämmung 
nicht bekannt 

nicht bekannt, vermutlich Betonboden 
nicht bekannt 
nicht bekannt 

nicht okannt, vermutlich PuØ geweißt 
nicht bekannt 
nicht bekannt 

nicht bekannt, vermutlich geweißt 
nicht bekannt 
nicht bekannt 

nicht bekannt 
isolieÕerglaste Kunststoâ-Fenster mit Kunststoff-Jalousien 
isolieÕerglaste Kunststoã-Fenster mit Kunststoff-Jalousien, keine Dachflächen­
Fenster 

isolierverglaste Leichtmetall-/Kunststoff-Tür 
nicht bekannt 
nicht bekannt 
nicht bekannt 
nicht bekannt 
nicht bekannt 
nicht bekannt 
Ölzentralheizung, Anzahl und Größe der Heizöltanks nicht bekannt, Heizkörper 
nicht okannt, Warmwasserbereitung nicht bekannt 
nicht bekannt 

überdachte Eingangstrepğ mit Podest; Kelleraußentreppe; Stallanbau und E�ei­
terungsbau keine besonderen Bauteile 
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Außenansicht: 
Dachkonstruktion: 

Dachform: 

Dacheindeckung, 
-entwässerung: 

Kamin: 

Raumaufteilung: 
Kellergeschoss: 
Erdgeschoss: 
Dachgeschoss: 
Grundrissgestaltung: 
Belichtung und 
Besonnung: 
Bauschäden und 
Baumängel soweit 
augenscheinlich 
ersichtlich: 

wirtschaftliche 
Wertminderung: 

Allgemeinbeuheilung: 
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Hahbrandziegelsichtmaueãerk, Sockel abgeseMt und verpuMt 
Einfamilienhaus und Stallanbau zimmermannmäßige Holzkonstruktionen 
Eãeiterungsbau vermuUich Holzkonstruktion 
Einfamilienhaus und Stallanbau Satteldächer ohne Dachaufbauten 
Erweiterungsbau Flachdach 
Einfamilienhaus und Stallanbau Dachziegel anthrazit und ziegelrot, augen­
scheinlich Titanzink-Dachrinnen und-Fallrohre 
Erweiterungsbau vermutlich Rauspundbretter mit Bitumenbahnen versehen, 
augenscheinlich Titanzink-Dachrinnen und-Fallrohre 
ein Schornstein, über Dach nicht verpuMt, Hartbrandziegelsichtmaueãerk, Edel­
stahlabgasrohr eingezogen 
(vgl. Anlage 5), entsprechend vo¿iegenden Grundrissen 
5 Kelleϑäume einschließlich Helzungs-/Öltankraum, Kelleχur 
3 Wohnräume, Küche, Flur, vermutlich Bad/WC und Flur im Stallanbau 
Wohnraum, Abstellraum, Flur 
tlw. unzweckmäßig, gefangene Räume nur über andere Zimmer zu erreichen 
vermutlich gut 

Wie bereits mehrfach angegeben, konnte das Einfamilienhaus nicht von innen be­
sichtigt werden. Dem äußeren Anschein nach sind der bauliche Zustand und die 
Instandhaltung befriedigend. Größere Schäden und lnstandhaltungsstau wurden 
von außen nicht festgestellt. Das kleine Einfamilienhaus, ein sogenanntes Sied­
lungshaus, wurde durch einen Anbau eãeiteh. Ein Stallanbau ist vermutlich wohn­
baulich ausgebaut. Das Einfamilienhaus wurde partiell mode9isiert. Es sind iso­
lierverglaste Kunststoff-Fenster und eine isolierverglaste Hauseingangstür einge­
baut. Ob innen im Einfamilienhaus Modernisierungen erfolgten und ob mögliche 
Mode�isierungen zu einem signi͘kant höherwertigen Ausstattungs- bzw. Gebäu­
destandard führten, ist nicht bekannt. Es ist zu vermuten, dass der Ausstat­
tungsstandard des We�ermittlungsobjekts in einigen Bereichen mittel und einge­
schränkt zeitgemäß, übeãiegend jedþh einfach ist. 
Da nicht eingeschäMt werden kann, ob und welche Schäden, insSsondere im 
Inneren des Gebäudes, ggf. vorhanden sind, wird kein Wehabschlag für die Besei­
tigung von Schäden/Mängeln und lnstandhaltungsstau etc. berücksichtigt. 
Wegen der nicht ermĔlichten Innenbesichtigung des Wohnhauses wird unter Be­
rücksichtigung des ordentlichen äußeren Erscheinungsbildes in den angewandten 
Wehermittlungsverfahren ein pauschaler Sicherheitsabschl̸ für eventuell vor­
handene Schäden und/έer lnstandhaltungsstau im Gebäudeinneren vorgenom­
(vgl. Sach- und Ertragswertermittlung, Punkt 4.5.3, Seite 29 und Punkt 4.5. 4, Seite 
37). 
Es wird darauf hingewiesen, dass die anteiligen Kosten für übliche Schönheits­
reparaturen nicht wehmindemd berücksichtigt werden. Diese fallen bei allen Ob­
jekten in der Regel vor Einzug an und sind deshalb in den Vergleichskaufpreisen 
und den daraus a̼eleiteten Maόtanpassungsfaktoren und den voύäufigen Ver­
fahrenswerten enthalten. 
Das Einfamilienhaus ist nicht wärmegedämmt. Die Fassaden- und die Dachdäm­
mung des Einfamilienhauses entsprechen dem Stand der Technik zu den Zeit­
punkten des Baus und e�üllen nicht bzw. nur eingeschränkt die heutigen Anfor­
derungen an energieeffiziente Wohngebäude. Diese wihschafUichen Wehminde­
rungen werden nicht durch Wertabschläge èi den besonderen objektspezifischen 
Grundstücksmerkmalen be�cksichtigt. Die energetischen Unzulänglichkeiten wer­
den Si der Sachwe�ermittlung durch die Einordnung der Standardmerkmale in 
die entsprechende Standardstufe direkt berücksichtigt und bei der Ehragswerter­
mittlung durch die {fiktiv) erzielbare ortsübliche Nettokaltmiete. 
Hinweis: Ob ein Energieausweis/-pass vo¿iegt, ist nicht bekannt. 
Der bauliche Zustand des Einfamilienhauses, das nicht von innen besichtigt wer­
den konnte, ist dem äußeren Anschein nach befriedigend. Größere Schäden, 
Baumängel und lnstandhaltungsstau waren von außen nicht zu erkennen. Eine 
wihscha͓iche Wehminderung bezüglich der Energiebilanz ist nicht anzuseMen. 
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4.3.2 Außenanlagen 

Außenanlagen 

GNR 014/07/2025 

Dies sind außerhalb der Gebäude befindliche mit dem Grundstück bzw. dem GrundbesiS festverbundene 
bauliche Anlagen (insbesondere Ver- und Entsorgungsanlagen von der Gebäudeaußenwand bis zur 
Grundstücksgrenze, Einfriedungen, Wege- und Frei«ächenbefestigungen, einfache Schuppen, Lauben, 
Überdachungen) und nicht bauliche Anlagen (z.B. Ga>en- und Grünanlagen). 
Das Grundstück besteht aus dem Flurstück 28 und liegt an der Westseite der Straße Op'n Barweg, einer 
Gemeindestraße. Im Süden grenzt das Grundstück an die Fernbahnstrecke Lüneburg-Hamburg (vgl. 
Anlage 2). 

• Versorgungsanlagen Strom und Wasser vom Hausanschluss bis an das öffentliche NeS, Telefon­
und vermutlich Kabelanyhluss, eine Gasleitung liegt nicht in der Straße 

• Anschluss an öffentlichen Ab-/SchmuSwasserkanal 
• Zugang zum Einfamilienhaus befestigt. sonst keine Befestigungen wegen des dichten und hohen 

Unkrauts zu erkennen 
• zwei mar�e Gartenlauben (Holzkonstruktionen, kein Zeitwert) 
• Ga>en/Frei«äche des Grundstücks vollständig verkrautet, von hohem Unkraut üo�uche>, einige 

Nadel- und Obstbäume 
• Vorga>en Beet von Unkraut überwuchert 
• Vorga>en Rasenfläche, zwei Rhod�endronbüsche und großer Strauch 
• Einfriedungen straßenseitig niedriger MaschendrahSaun mit Pforte und Tor, andere Grundstücks­

grenzen ebenfalls niedrige einfache Maschendrahtzäune, längs der südlichen Grundstücksgrenze 
große Nadelbäume 

Allgemeinbeu>eilung: Die Außenanlagen sind einfach und ungepçegt. Für die Außenanlagen wird ein 
geringer Zeitwert angeseSt, der sich an den Hausanschlüssen Versorgungsleitungen und Entsorgungs­
leitung orientie>. 

4.4 Vorbemerkungen 

1 .  Das Wertermittlungsgrundstück besteht gemäß Eintragung im Bestandsverzeichnis des Grundbuchs 
von Radbruch, Blatt 646, aus einem Grundstück, dem Flurstück 28. 
Mit einer Flächengröße von ca. 2.482 m2 ist das Weuermittlungsgrundstück für ein Einfamilien­
hausgrundstück sehr groß. Das Wertermittlungsgrundstück liegt am Rand des DoĮes und war mit 
einem kleinen Siedlungshaus bebaut, umgeben von einem großen NuSgarten zur Selbstversorgung. 
Solche großen Grundstücke mit einem kleinen einfach gebauten Einfamilienhaus werden auch Sied­
lungsstelle genannt. Das mit einem Wohnhaus bebaute Nachbargrundstück weist eine vergleichbare 
Flächengröße auf. 
Deshalb erfolgt die B�enwe>ermittlung für das gesamte Wertermittlungsgrundstücks auf der 
Grundlage des vom Gutachterausschuss für Grundstückswe>e für die Lage des We>ermittlungs­
grundstücks, BodenrichtwerSone, ausgewiesenen Bodenrichtwe>es ër baureifes Land (ortsüblich 
erschlossenes Bauland, erschließungs-/beitragsfrei). Der B�enrichtwe> ist an die Nu|ung und die 
Bebauung des Wertermitőungsgrundstücks anzupassen, da der Bodenrichtwert für baureifes Land 
auf eine gewerbliche NuSung abgestellt ist. Die Entwicklungsstufe/Grundstücksqualität des Weuer­
mittlungsgrundstücks entspĵcht der von baureifem Land. Die Erschließung des Wertermittlungs­
grundstücks ist typisch für die Lage in der Straße. 

2. Das Wertermittlungsgrundstück ist mit einem Einfamilienhaus mit zwei Anbauten bebaut. Zwei ein­
fache Ga>enlauben, Holzkonstruktionen osiSen aufgrund schlechten Zustands keinen Zeitwert. 
Solchera> bebaute und genu|te Gvndstücke sind Sachwertobjekte. Für Sachwe>objekte ist als 
Hauptwe>ermittlungsverfahren das Sachwertverfahren anzuwenden. Der ermittelte Sachwert ist auf 
Marktakzeptanz zu prüfen und ggf. durch die Anwendung von Sachwe>faktoren an den MarktweĽ 
für vergleichbare Grundstücke in der Region anzupassen. 
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Durch die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Niedersachsen wurden aktuelle Grund­
stücksmarktdaten, so auch Sachwertfaktoren für Grundstücke mit individueller Wohnbebauung, 
freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser, für den Landkreis Lüneburg abgeleitet. 
Der Sachwert des Wertermiœlungsgrundstücks wird entsprechend des Modells zur Berechnung der 
Sachwerte der Gutachterausschüsse für GrundstücksweHe in Niedersachsen, wie in den Grund­
stücksmarktdaten 2025 angegeben, orechnet. Es wird deshalb auf das regionale Marktanpas­
sungssystem bzw. diese SachweHfaktoren zurückgegriffen. 
Es sind auch die Auswirkungen der Marktgängigkeit bzw. des Veräußerungsrisikos auf den Markt­
bzw. den Verkehrswert untersucht bzw. aïeleitet worden. Zur Prüfung der SachweHschätzung mit 
dem regionalen Marktanpassungssystem wird auch das bundesdurchschnittlicï Marktanpassungs­
system anìwandt bzw. die Marktgängigkeit orücksichtigt. 
Zur StüLung des Ergebnisses der Sachwertschä}ung wird zusä}lich das ErŒagswertverfahren 
herangezqen, da solche Objekte auch vermietet werden. Grundlage der EÔragsweHermittlung 
sind die marktüblich erzielbaren Einnahmen aus dem Grundstück mit Bebauung. Dies ist im § 1 8  
lmmobilienwertermittlungsverordnung (lmmoWertV) bzw. § 31 lmmoWertV 2021 geregelt. Die 
marktüblich erzielbaren Einnahmen sind die marktüblich erzielbaren Mieten. Dies ist die ortsübliche 
Vergleichsmiete. Im Einfamilienhaus wohnt der Sohn der Grundstückseigentümerin. Ob eine Miete 
bzw. eine Pacht gezahlt wird, ist nicht bekannt. Es wird unterstellt, dass keine tatsächliche Netto­
kaltmiete bzw. Pacht gezahlt wird. Eine ggf. vorhandene MietdiÅerenz (marktübliche Nettokaltmiete/ 
tatsächliche Nettokaltmiete) ist bei den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen da­
her nicht zu berücksichtigen. Im Gutachten wird äktiv unterstellt, dass das Einfamilienhaus für 
eine oHsübliche Nettokaltmiete entsprechend der BeschaÅenheit und der Baualtersklasse des 
Gebäudes zu vermieten ist. In der angese×ten Nettokaltmiete ist die NuLung der Freiôäche bzw. 
des Gartens, der zu kultivieren ist, enthalten. 
Zur Anwendung des EHragswertveįahrens ist die Kenntnis des LiegenschaftszinssaLes notwen­
dig. Der LiegenschaftszinssaL ist der Zinssa× mit dem der VerkehrsweÔ von Liegenschaften im 
Durchschnitt marktüblich verzinst wird. Durch die Gutachterausschüsse für GrundstücksweHe in 
Niedersachsen wurden aktuelle Grundstücksmarktdaten, LiegenschaftszinssäLe auch für individu­
elle Wohngrundstücke, bebaut mit éeistehenden Ein- und Zweifamilienhäuset, abgeleitet. Diese 
LiegenschaftszinssäLe werden beŁcksichtigt. 
Es sind auch bundesdurchschnittliche LiegenschaftszinssäLe für Ein- und Zweifamilienhausgrund­
stücke, in Abhängigkeit von der relativen GebäuderestnuLungsdauer (Gebäuderestnutzungsdauer 
: GebäudegesamtnuLungsdauer) und GebäudegesamtnuLungsdauer aïeleitet worden. Diese Lie­
genschaftszinssäLe werden ebenfalls herangezqen. 
Der Immobilienverband Deutschland (IVD) hat marktübliche LiegenschaftszinssäLe für bebaute 
Grundstücke, auch für EigennuLobjekte£ohnimĎbilien, wie freistehende Ein- und Zweifamilien­
häuser, ermittelt. Es wird auch auf diese LiegenschaftszinssäLe zurückgegriffen. 

3. Das Siedlungs- bzw. Einfamilienhaus wurde nachträglich durch zwei Anbauten eŀeiteH. Es wird für 
das WeHermittlungsobjekt ein gewichtetes Baujahr ermittelt. Aus dem gewichteten Baujahr leitet sich 
das gewichtete Gebäudealter und die gewichtete GebäuderestnuLungsdauer ab. Diese Vorgehens­
weise ist sachgerecht, da die Gebäudeteile eine wiHscha�liche Einheit bilden. 
Die Ableitung der wirtscha�lichen RestnuLungsdauer des Einfamilienhauses mit Anbauten eİolgt 
im Punkt 4.5.3, Seite 23/24. 

4. Sollte sich im Nachhinein erweisen, dass diese AnsäLe und Annahmen nicht oder in Teilen nicht 
zutreffen, so ist mein Gutachten in diesem(n) Punkt(en) zu präzisieren bzw. zu korrigieren. 
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4.5 Wertermittlung des Grundstücks 

Webermittlung für das mit einem Einfamilienhaus bebaute Grundstück, Gemarkung Radbruch, Flur 10, 
Flurstück 28, mit einer Fläche von insgesamt 2.482 m2 (gemäß Flächenangaá im Göndbuch von 
Radbruch, Blatt 646), in 21449 Radböch, Op'n BaNeg 1 .  

4.5.1 Auswahl des Weýermi�lungsveʄahrens 

Entsprechend den Gepfl<enheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr ist der Verkehrswert des Werter­
mittlungsgrundstücks mit Hilfe des Sachwebverfahrens zu ermitteln, weil deraÌige Objekte üblicheNeise 
nicht zur Erzielung von Erträgen, Нndew zur (persönlichen �er zweckgebundenen) Eigennuлung be­
stimmt sind. 
Zusä½lich wird eine Ertragswebermittlung durchgeführt; da solche Objekte auch vermietet werden. Das 
Ergebnis der Ertragswertermittlung wird jedoch nur unteıtümend für die Ermittlung des Verkehrswertes, 
dob zur Beurteilung der Auswirkungen der erzielbaren Erträge, herangezogen. 
Das Sachwebverfahren basiert im Wesentlichen auf der Beubeilung technischer Merkmale. Der SachweÌ 
wird als Summe von B�enweÌ, Wert der baulichen Anlagen (WeÌ der Gebäude, der besonderen Be­
triebseinrichtungen und der baulichen Außenanlagen) und dem Wert der sonstigen Anlagen ermittelt. 
Der EbragsweÌ ergibt sich als Summe von B�enwert und ErtragsweÌ der baulichen Anlagen. Zudem sind 
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale zu berücksichtigen, insbesondere: 
• Abweichungen vom normalen baulichen Zustand infolge unterlassener lnstandhaltungsaufwen­

dungen �er Baumängel und Bauschäden, soweit sie nicht bereits durch den Ansam eines 
reduzierten Eûages �er durch eine gekürzte Restnu½ungsdauer berücksichtigt sind, 

• wohnungs- und mietrechÂiche Bindungen (z.B. Abweichungen von der ortsüblichen Miete), 
• NuĆung des Grundstücks für Weðezwecke, 
• Abweichungen in der Grundstücksgröße, wenn Teilflächen selbständig veNertbar sind. 

4.5.2 Bodenwertermi�lung 

Al/gemeines 

Nach der lmmobilienwertermittlungsverordnung (lmmoWebV) ist der Bodenwert in der Regel im Ver­
gleichswertverfahren zu ermitteln (vgl. § 16 lmmoWeÌV) und § 40 lmmoWertV2021. 
Neben oder an Stelle von Vergleichspreisen können auch geeignete BodenrichyeÌe bzw. durch die Gut­
achterausschüsse für GrundstücksweÌe ermittelte durchschnittliche Kaufpreise zur B�enweÌermittlung 
herangez<en werden (vgl. § 16 Abs. 1 SaĆ 2 lmmoWertV) und § 40 lmmoWertV2021. 

StandoЇpeziͲscher BodenweϽ 

Im vorliegenden Fall eĝolgt die Bewertung des B�ens auf der Grundlage von B�enrichtwerten. Gemäß 
Online-Präýntation der Gutachterausschüsse für Grundstückswebe (GAG) in Niedersachsen, Bodenricht­
werte, ist für die Lage des Webermitttungsgrundstücks ein B�enrichtwert für baureifes Land ausgewiesen. 
Der Bodenrichtwe� bzw. das B�enrichyertgrundstück für die Bodenrichtwewone in der Lage des WeÌer­
mittlungsgrundstücks ist vom Gutachterausschuss zum Bodenrichtwertstichtag 01.01.2025 wie folgt de­
finiert: 

60 B 

G 
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Bodenrichtwe[ 
60 Euro je Quadratmeter Grundstücksfläche 
Entwicklungszustand 
B baureifes Land 
beitrags- und abgabenrechЭcher Zustand 

GNR 014/07/2025 

keine Angabe Baug¾ndstücke, ái denen für die vorhandenen Anlagen Erschließungsáiträge i.S. des 
§ 127 Baugesetzbuch (BauGB) und Kostenerstattungsbeträge für Ausgleichsmaßnahmen 
nach §135 a BauGB nicht mehr erhoben werden 

Art der baulichen Nu½ung 
G Geweėegebiet (gewerbliche Baufläche) 
Bauweise (z.B. offene Bauweise) 

keine Angaá 
Maß der baulichen Nu½ung (z.B. Anzahl der Vollgeschosse) 

keine Angabe 
Angaben zum Grundstück (z.B. durchschnittliche Grundstücksfläche) 

keine Angabe 

Auf weitere Maße der baulichen Nu½ung wie GeschossĤächenzahl (GFZ) �er Grundçächenzahl (GRZ) 
ist der Bodenrichye[ nicht aĢestellt. 
Entsprechend der Nu½ungs- und Entwicklungsmėlichkeiten des Wertermittlungsgrundstücks ist der Bo­
de-wert aus dem B�enrichtwe[ abzuleiten. Auf Besonderheiten des WeÌermittlungsgrundstücks bzw. 
Abweichungen bezüglich des Bodenrichtwertes wird im Nachfolgenden eingegangen. 

GrundstückspezΧscher BodenweϾ 

Das Wertermittlućsgrundstück liegt in der áschriebenen B�enrichtwe[zone und stellt sich wie folgt dar 
bzw. ist wie folgt zu áschreiben: 

Entwicklungszustand: 
B baureifes Land 
beitrags- und abgabenrechtlicher Zustand 

erschließungsbeitrags-/kostenerstattungsbetragsfrei 
Art der baulichen Nu½ung 
MI Mischgebiet (WohnbauĤäche) 
Bauweise 
o offene Bauweise 
Maß der baulichen Nu½ung 
1 Geschosszahl (ein Vollgeschoss), Dachgeschoss ausgebaut 
Angaben zum GЊnd-/Flurstück 
f2.482 Grund-/Flurstücksfläche in Quadratmeter 

Der B�enrichtwe[ von 60,00 ʭm2 für baureifes Land kann aus meiner Sicht grundsä½lich als Ausgangs­
wert zur BodenwertermitÂung des We[ermitÂungsgrundstücks herangezogen werden, da sich das Werter­
mittlungsgrundstück in der Bodenrichtwewone befindet, insgesamt die Grundstücksentwicklungsstufe 
baureifes Land (o�süblich erschlossenes Bauland) auÆeist und vollständig im Innenbereich von Radbruch 
liegt. 
Der Bodenrichtwert von 60,00 Èm2 ist auf die A[ der baulichen Nu½ung Gewerbegebiet bzw. gewerbliche 
Baufläche aĢestellt. Der Bodenwert des Wertermittlungsgrundstücks wird durch die Bebauung bzw. die 
Nu½ung geprägt. Die Art der baulichen Nuмung des WertermittJungsgrundstücks ist nicht gewerbliche 
Bauçäche, sondeī Wohnbauçäche, da das Wertermittlungsgrundstück mit einem Einfamilienhaus und 
nicht mit einem Zweðegebäude bÄ. GeweĘgebäuden bebaut ist. Es handelt sich bei dem We[er­
mittlungsgrundstück um ein individuelles Wohng¾ndstück. Auf solch einen nu½ungsentsprechenden 
Bodenwert ist der B�enwe[ des Bewe[ungsgЋndstücks abzustellen. 
Für Wohnbau­ächen, übeNiegend individuelle Wohngrundstücke, in der Dorflage Radbruch, südlich der 
Feõbahnstrecke Lüneburg-Hamburg, sind Bodenrichtwe[e für baureifes Land von 165,00 €/m2 bis 190,00 
€/m2, bei durchschniălichen GrundstücksĤächen von 900 m2 bis 1.200 m2, ausgewiesen. Der B�enwert 
des We[ermittlungsgrundstücks wird aus dieМn B�enrichtwerten für baureifes Land abgeleitet. Als 
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Reverenzbodenrichtwewone wird die Bodenrichtwebzone mit 165,00 €/m2 für baureifes Land herange­
zogen, da die Zone auch an die Fernbahnstrecke Lüneburg-Hamburg grenzt. Die gewichtete durch­
schnittliche Grundstücksfläche wird mit 1.000 m2 angeseýt. Die Lage des Wertermittlungsgrundstücks am 
Rand eines Gewerbegebiets und angrenzend an eine Fewbahnlinie ist webmindemd zu berücksichtigen. 
Die Lagenachteile sind beträchtlich. Ein Wertabschlag von rd. 40 % wird als marktgerecht eingeschädt. 
Das Webermittlungsgrundstück ist mit einer Fläche von 2.482 m2 übergroß. Der Gutachterausschuss für 
Grundstückswebe hat UmrechnungskéÂizienten für Grundstücksflächen von Ein- und Zweifamilienhaus­
grundstücken verö³entlicht für Flächen von 200 m2 bis 2.000 m2. Es wird unterstellt, dass für die 
Grundstücks]äche von 2.482 m2 der Umrechnungskoe¨zient für die Grundstücksfläche 2.000 m2 ange­
setzt werden kann, da eine Extrapolation der Umrechnungskoe©zienten für größere Flächen nicht zulässig 
ist. Der an die Bebauung und die Nuýung des Wertermittlungsgrundstücks angepasste Bodenrichtwert für 
baureifes Land wird wie folgt vorgenommen: 
Reverenz�denrichtwert baureifes Land Wohnbau]äche 
Webabschlag wegen Lagenachteile rd. 40 % 

165,00 €/m2 

X 0,60 
gewichtete durchschnittliche Grundstücksfläche 1.000 m2, Umrechnungskoeffizient 
Webermittlungsgrundstücksïäche 2.482 m2, Umrechnungské³izient 

1,00 
X 0,91 

lage- und nudungsentsprechender B�enwert baureifes Land = 90,09 €/m2 

- 90,00 €/m2 

Der lage- und nudungsentsprechende B�enweb für baureifes Land von rd. 90,00 €/m2 wird zur Boden­
webermittlung herangez<en. 
Eine konjunkturelle Anpassung (Marktanpassung) des lage- und nutzungsentsprechenden Bodenwebs ist 
erforderlich, da der Bodenrichtwert ĥr die Lage des Webermittlungsgrundstücks in den ledten Jahren, 
Bodenrichtwertstichtag 31.12.2015 zu Bodenrichtwebstichtag 01.01 .2025 von 38,00 €/m2 auf 60,00 €/m2 

(Steigerung rd. 58,00 %) bzw. von 105,00 €/m2 auf 165,00 €/m2 (Steigerung rd. 57,00 %) gestiegen ist. 
Aufgrund der Nachfrage nach individuellen Wohngrundstücken in der Gemeinde Radbruch und im weiteren 
Umfeld der Hansestadt Lüneburg ist mit einem weiteren signifikanten Anstieg des B�enrichtwebes zu 
rechnen. Ein konjunktureller Zuschlag von rd. 5 % wird als marktgerecht eingeschädt. 

lage-, nudungsentsprechender und ]ächenangepasster Bodenrichtwert 
konjunkturelle Anpassung rd. 5 % 
konjunkturell angepasster Bodenrichtweb insgesamt 

- 8,00 €/m2 

+ 4.50 Èm2 

94,50 Èm2 

- 95,00 €/m2 

Unter Berücksichtigung der Bodenpreisentwicklung bis zum Wertermittlungsstichtag, zusäýliche konjunk­
turelle Anpassung bzw. Marktanpassung des lage-, nutzungsentsprechenden und flächenangepassten 
Bodenrichtwertes aus den genannten Gründen, wird der B�enweķ zum Wertermitаungsstichtag 06. 
August 2025 wie folgt geschädt: 

Wertermittlungsgrundstück, Flurstück 28 
baureifes Land 

Grundstücksfläche 

ca. 2.482 m2 
ca. 2.482 m2 x 95,00 €/m2 = 235.790,00 € 

�. 2.482 m2 Bodenweb 235.790,00 € 

Anmerkung: Eventuelle nachträgliche, áitragspïichtige Erschließungsabgaben und AĢaben nach 
dem Kommunalabgabengeseý sind nicht berücksichtigt. 

Derzeit vorllandene un˓oder nachträgliche, beitragsp i̇chtige Erschließungsabgaben Ϲwie Abga�n nach dem 
Kommunalabgabengesetz (KAG) sind nicht �rücksichtigt. Persönlicher Schuldner der Erschließungsbeiträge, Umle­
gungsausgleichsleistungen etc. ist und bleibt auch nach einer VeϤußerung grundsäЗlich die Person, an den sich der 
Beitυgs�scheid ψchtete (i.d.R. ˕r Eęentümer zu diesem Zeitpunkt). ɟi Bestehen e͕er nö ēntlichen Last� ha¡et 
jedĭh zuϾtмi½ ˔s Grundstücʤrund�siЖ auch ohne dies�zügliche Sicherung im Grundbu½. ɥr jeÊilige 
Eigentümer hat erfoφerli½en�lls auch ˖ Zwangs¼΁sГckung zu dulden, Ϊжhl er, Êil er erst na½ Entstehen der 
Beitragsschuld eϣn hat. nicht εϑnl͇ her Schuldner ist. 
Es wird empĊhlen, ¼r einer veΛъenϼäßigen DiϻsiЍon sich zu diesen Anga�n, ¼n der ͟ Êils zuständigen 
Stelle, schri¡liche Bestätęungen einzuholen. 
Der ermittelte Bodenweb von 235. 790,00 € wird der weiteren Wertermittlung zugrunde gelegt. 
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4.5.3 Sachweýermi�lung 

Das Sachwertmodell der WeȈermittlung 

Das Modell der Verkehrswertermittlung im Sachwe�ve�ahren ist in den §§ 21 bis 23 lmmobilienwerter­
mittlungsverordnung (lmmoWertV) bg. in den §§ 35 bis 39 lmmoWe�V2021 geseÕ.lich geregelt. 
Der Sachwe� wird demnach aus der Summe des B¼enwe�s und den Sachwe�en der auf dem Grund­
stück vorhandenen nuÕbaren Gebäude und Außenanlagen sowie ggf. den Auswirkungen der zum Wert­
ermittlungsstichtag vorhandenen besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale abgeleitet. 
Der Bodenwert ist getrennt vom Sachwe� der Gebäude und Außenanlagen i.d. R. im Vergleichswert­
verfahren (vgl. § 16 lmmoWertV) bzw. § 40 lmmoWertV2021 grundsäϸlich so zu ermitteln, wie er sich er­
geben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre. 
Die Summe aus įdenweϔ, Sachwe� der Gebäude und Sachwert der Außenanlagen ergibt, ggf. nach der 
Berücksichtigung vorhandener und bei der B¼enwe�ermittlung sowie bei der Ermittlung der (Zeit) We�e 
der Gebäude und Außenanlagen noch nicht berücksichtigter besonderer objektspezifischer Grundstücks­
merkmale, den vo¿äufigen Sachwe� (=Substanzwe�) des Grundstücks. 
Der so rechnerisch ermittelte vo¿äufige Sachwert ist anschließend hinsichtlich seiner Realisierbarkeit auf 
dem örtlichen Grundstücksmarkt zu beurteilen und an die Marktverhältnisse anzupassen. Zur Berück­
sichtigung der Marktgegebenheiten ist ein Zu- oder Abschlag vom vorläufigen Sachwe� vorzunehmen. Die 
"Marktanpassung" des vorläufigen Sachweϕs an die Lage auf dem ö�lichen Grundstücksmarkt mittels des 
s{. Sachwertfaktors (vgl. § 1 4  Abs. 2 Ziffer 1 lmmoWertV) bg. § 39 lmmoWe�V2021 füh� im Ergebnis 
zum marktkonformen Sachwe� des Grundstücks. 

Erläuterungen der bei der SachweȈberechnung ve÷endeten Begriɖe 

NORMALHERSTELLUNGSKOSTEN 
Die Normalherstellungskosten werden nach den Ausführungen in der Sachwe�richUinie (SW-RL) und § 36 
lmmoWertV202 1 ,  in der Literatur und den Erfahrungen der Gutachter auf der Basis der Preisverhältnisse 
im Jahre 2010 angeseÕt. 

BAU NEBENKOSTEN 
Zu den Normalherstellungskosten gehöυn auch die Baunebenkosten; insbesondere Kosten für Planung, 
Baudurchführung, behördliche Prüfung und Genehmigungen. Die Baunebenkosten hängen vom Gesamt­
herstellungswe� der baulichen Anlagen und damit von der Bauausführung und der Ausstattung der Ge­
bäude ab. Die Baunebenkosten sind in den Normalherstellungskosten 2010 (NHK 2010) bereits enthalten 
und sind deshalb nicht zusä�lich zum Ansa� zu bringen. 

GESAMTNUTZUNGSDAUER 
Die anzuseÕende GesamtnuÕungsdauer (GND) ist eine M¼ellgröße. Die Anlage 3 der Richtlinie zur 
Ermittlung des Sachwe�s (Sachwertrichllinie - SW-RL) sowie Anlage 1 lmmoWe�V2021 enthält hierzu 
Orientierungswe�e, die die Gebäudea� berücksichtigen. Die GesamtnuÕungsdauer ist die, bei ordnungs­
gemäßer Bewiϖschaftung, übliche wi�schaftliche NuÕungsdauer der baulichen Anlagen (vgl. Pkt. 4.5. 3, S. 
23/24). 

RESTNUTZUNGSDAUER 
Als RestnuÕungsdauer (RND) ist die Anzahl der Jahre anzuseÕen, in denen die baulichen Anlagen bei 
ordnungsgemäßer Unterhaltung und Bewirtschaftung voraussichtlich nþh wirtschaftlich genuÕt werden 
können. Bereits eϦolgte Modernisierungen bzw. unterstellte Modernisierungen erhöhen die Restnut­
zungsdauer (Veϋüngung des Gebäudes). Die AnsäÕe können der Berechnung der Restnutzungsdauer 
(vgl. Pkt. 4.5.3, S. 23/24) entnommen werden. 
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WIRTSCHAFTLICHE RESTNUTZUNGSDAUER 
Die RestnuMungsdauer (RND) wird grundsäMlich aus dem Unterschiedsbetrag zwischen Gesamtnut­
zungsdauer (GND) und dem Alter des Gebäudes am Wehermittlungsstichtag ermittelt. Das Ergebnis ist 
daraufhin zu prüfen, ob es dem Zeitraum entspωcht, in dem das Gebäude bei ordnungsgemäßer Bewih­
schaftung voraussichtlich nþh wirtscha͟ich genuMt werden kann (wihschaftliche RestnuϹungsdauer), 
wobei die rechtliche Zulässigkeit der angeseϾen NuMung vorausgeseMt wird. Für Gebäude, die modern­
isieh wurden bzw. die Mode9isierung unteĈtellt wird, kann von einer entsprechend längeren wirtschaft­
lichen (modifizierten) RestnuMungsdauer ausgegangen werden. Für die Ermittlung der wirtschaftlichen 
RestnuMungsdauer bei Wohngebäuden kann auf das in der Anlage 4 der Richtlinie zur Ermittlung des 
Sachwehs (Sachwertrichtlinie - SW-RL) ϧwie Anlage 2 lmmoWehV2021 beschriebene Modell zurückge­
griìen werden, mit dem gegebenenfalls durchgefühhe bg. unterstellte Mode9isierungen berücksichtigt 
werden. InstandϦMungen oder Mode9isierungen Ãer unterlassene Instandhaltungen Ãer andere Gege­
benheiten können die Restnuêungsdauer verlänge9 oder verkürzen. Eine unterlassene Instandhaltung 
wird in der Regel als Bauschaden berücksichtigt. In gravierenden Fällen ve�ingert sich die wirtschaftliche 
RestnuMungsdauer. MÃernisierungen sind beispielsweise Maßnahmen, die eine wesentliche Verbes­
serung der Wohn- oder sonstigen NuMungsverhältnisse Ãer wesentliche Einsparungen von Energie oder 
Wasser bewirken. Die längere oder ve�ingerte wirtschaZliche Restnutzungsdauer verändert nicht die 
GesamtnuMungsdauer des Gebäudes (vgl. Pkt. 4. 5.3, S. 23/24). 

TECHNISCHE WERTMINDERUNG 
Die technische WeÃminderung ist die Minderung des Herstellungswehs wegen Alters, Baumängel oder 
Bauϥhäden. 

a) Wegen Alters 
Die Alterswertminderung wird nach dem linearen Absëreibungsmodell auf der Basis der sachverständig 
geschäêten RestnuMungsdauer und der jeweils üblichen Leènsdauer ermittelt. Das gewählte Alters­
wertminderungsmÃell ist in der Berechnung angegeben. 

b) ͈gen Baumängel und Bauschäden 
Sind in der Gebäudebeschreibung Wertminderungen wegen Bauschäden und -mängel und/oder lnstand­
haltungsstau angeseMt worden, Ϩ geschieht das, um eine Angleichung des Wertes im altersgemäßen 
Normalzustand, unter Berücksichtigung der maĆtüblichen Akzeptanz, zu erreichen. Dieser geschäMte Auf­
wand entspricht in der Regel dann nicht den zukünZig tatsächlich notwendigen Aufwendungen. 
Das Einfamilienhaus konnte nicht von innen besichtigt werden. Dem äußeren Anschein nach befindet sich 
das Einfamilienhaus in einem durchschnittlichen bg. befriedigenden baulichen Zustand. Größere Bau­
schäden und -mängel sowie lnstandhaltungsstau waren von außen nicht zu erkennen. Es wird ein Sicher­
heit�bschlag wegen der nicht ermПlichten Innenbesichtigung angeseMt. 

SACHWERTFAKTOR (MARKTANPASSUNG) 
Zur Berücksichtigung der Lage auf dem Grundstücksmarkt einschließlich der regionalen Baupreisver­
hältnisse ist der im Wesentlichen nur kostenorientierte voÀäufige Sachwert an die allgemeinen Wert­
verhältnisse auf dem örtlichen Grundstücksmarkt anzupassen. Hierzu ist der vorläufige Sachwert mit dem 
zutre͔enden SachweÃfaktor zu multiplizieren, der aus dem Verhältnis geeigneter Kaufpreise zu entspre­
chenden vorläufigen Sachwehen ermittelt wird (§ 14 AbsaM 2 Nummer 1 lmmoWeϗV) sowie §§ 21 und 39 
lmmoWertV2 021. In Abhängigkeit von den maßgeblichen Verhältnissen am örtlichen Grundstücksmarkt 
kann auch ein relativ hoher oder niedriger Sachwertfaktor �chgerecht sein. Kann vom Gutachteraus­
schuss kein zutreffender Sachwertfaktor zur Ve�ügung gestellt werden, können hilfsweise Sachwertfak­
toren aus vergleichbaren Gebieten herangez{en oder ausnahmsweise die Marktanpassung unter Berück­
sichtigung der regionalen Marktverhältnisse sachverständig geschäMt werden. 

BESONDERE OBJEKTSPEZIFISCHE GRUNDSTÜCKSMERKMALE 
Sonstige bisher noch nicht erfasste, den Verkehrsweh beeinflussende Merkmale (insbesondere eine wih­
schaftliche Überalte|ng, wirtschaftliche Wertminderungen, ein überdurchschnittlicher Erhaltungszustand, 
nachträglich errichtete besondere Bau-/Gebäudeteile aber auch wohnungs- und mietrechtliche Bindungen 
oder andere Lasten und Verp͚ichtungen etc. ) werden nach § 8 AbsaM 2 lmmoWertV sowie § 8 AbsaM 3 
lmmoWehV2021 in geeigneter Weise durch einen Ab- bzw. Zuschlag berücksichtigt. 
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Ermiеlung der Gebäudewe½e 

1. Ein
milienhaus 
• Bruttogrundfläche insgesamt 

Einfamilienhaus (KG, EG, DG); (8, 17 m x 7,8 7 m) x 3 
Erweiterungsbau (KG, EG); (5,00 m x 9,17 m) x 2 
Anbau (EG); (4 ,50 m x 6,44 m) 
Die Bruttogrund͛äche (BGF) wurde anhand der vorliegenden 
Grundrisse und Gebäudedarstellung in der Liegenschaftskarte 
berechnet. Diese Berechnungen weichen tlw. von den diesbe-
züglichen Vorschriften (DIN 2 77/87) ab; sie sind deshalb nur 
als Grundlage dieser We�ermittlung verwendbar. 

Í Normalherstellungskosten (NHK), .KostenkennweϚ 
im Basisjahr 2 010 (incl. Baunebenkosten, BNK) 

• NuMungsgruppe 1 - 3 
Gebäudetyp 1.01 freistehende Einfamilienhäuser (KG, EG, DG ausgebaut) 

GNR 014/07/2025 

rd. 314,00 m2 

rd. 193,00 m2 

rd. 92 ,00 m2 

rd. 29,00 m2 

NHK (Gebäudetyp 1. 01) bei gew}ener Standardstufe rd. 2 ,30 rd. 767,00 €/m2 

Gebäudetyp 1 .03 freistehende Einfamilienhäuser (KG, EG, Flachdach} 
NHK (Gebäudetyp 1.03} èi gew}ener Standardstufe rd. 2,30 rd. 829,00 €/m2 

Gebäudetyp 1. 23 freistehende Einfamilienhäuser (EG, flach geneigtes Dach} 
NHK (Gebäudetyp 1. 2 3) bei gewogener Standardstufe rd. 2 ,30 rd. 1. 085,00 €/m2 

Hinweis: Es werden o. g. Gebäudeahen bg. Gebäudetypen als 
Grundlage der Sachwe�ermittlung herangezogen, da das Ge­
bäude grundsäMlich mit solchen Gebäuden vergleichbar ist. 
Die Normalherstellungskosten betragen für die Gebäudetypen 1. 01, 1.03 und 1,23: 

KelFr . Erdgeschoss 

Standardstufe 

freiseh'de Elnt�il>n2u_ 	 

�Sl- und Rei5n(7u_ 

KelGr . Erdgeschoss 

Standardstufe 

fr&steh'de Eln+il?3u_ � 
�T. und Re15n(4u^r 
Rei6nmittel8u  ̀

Er�eschoss. 
mcht untm
lGrt 

StaWardstufe 

?snhende EJnf,ilKnEuhr � 
�\l- und R9Fn:dhäus; 
ReiGnmioelh uir 

1.23 
�� 
J .. � 

2 einschließlich Baunebenkosten in Höhe von 1 7  % 

1 

920 
865 
810 

3 Korrekturfaktor für freistehende Zweifamilienhäuser 1,05 

�Heghoss vZl auje.r 

Flach�ch Rr ,h geo)gtes 
ch 

2 

2 

1025 
	5 
�0 

Normalherstellungskosten, Kostenkennwerte, in €/m2 Bruttogrundíäche einschließlich Baunebenkosten 
und UmsaMsteuer. 
Die Einordnung der zutre͕enden Normalherstellungskosten und der Standardstufe ist in vorgenannter 
Tabelle rot markieϘ. 
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Gebäudestandard nach Anlage 2 der Sachweýrichtlinle (SW-RL) 

Die Zuordnung in die zutreffende Standardstufe ist gelb markiert. 
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Die Beschreibung des Gebäudestandards entspricht dem beim O�stermin vorgefundenen Standard bzw. 
dem unterstellten Standard (keine Innenbesichtigung ermöglicht), ist beispielha7 und dient der Orientie­
rung. Es wird unterstellt, dass nur geringe Modernisierungen im Rahmen der Instandhaltung (vgl. 
Punkterastertabelle ModeÁisierungselemente, S. 23) erfolgten. Diese sind in der Zuordnung der Standard­
stufen berücksichtigt. Die Beschreibung kann nicht alle in der Praxis auftretenden Standardmerkmale 
aufführen. Merkmale, die die Tabelle nicht beschreibt, sind zusäMlich sachverständig zu berücksichtigen. 
Es müssen nicht alle aufgefühýen Merkmale zutreɗen. Die in der Tabelle angegebenen Jahreszahlen 
beziehen sich auf die im jeweiligen ZeiĊaum gültigen WärmeschuManforderungen. In Bezug auf das kon­
krete BeweÄungsobjekt ist zu prüfen, ob von diesen WärmeschuManforderungen abgewichen wird. Die 
Beschreibung der Gebäudestandards basieh auf dem Bezugsjahr der NHK (Jahr 2010). 
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Ermi�lung und Berechnung (gewogener) Kostenkennweʊ 
Es wird die objektbez�ene Beschreibung der Gebäudestandards herangezogen. Das zu bewe�ende Ob­
jekt wird für jedes Standardmerkmal entsprechend eingeordnet, wobei Interpolationen zulässig sind. Pro 
Merkmal muss die Summe 1 ergeÔn. Kostenkennwe� für den Gebäudetyp 1 .01 . 

Standardstufen Wägungsanteil 

2 3 4 5 

% € 

Außenwände 0,5 0,5 23 198,95 €/m2/BGF 

Dächer 0,2 0,6 0,2 15  109,95 €/m2/BGF 

Außentüren und Fenster 0,8 0,2 1 1  82,17 #m2/BGF 

Innenwände und -türen 0,5 0,5 1 1  85,81 #m2/BGF 

Deckenkonstruktion und Trep�n 1 1 1  79,75 €/m2/BGF 

Fußböden 5 36,25 #m2/BGF 

Sanitäreinri^tungen 1 9 65,25 #m2/BGF 

Heizung 1 9 65,25 €/m2/BGF 

Sonstige te^nis^e Ausstattungen 6 43,� #m2/BGF 

Kostenweęe in #m2 BGF 655 725 835 1 .005 1 .260 766,88 €/m2/BGF 

gewogener Kostenweb 767,00 vm2/BGF 

Es wird die objektbezogene Beschreibung der Gebäudestandards herangez�en. Das zu bewertende Ob-
jekt wird für jedes Standardmerkmal entsprechend eingeordnet, wobei Interčlationen zulässig sind. Pro 
MeĘmal muss die Summe 1 ergeben. KostenkennweĚ für den Gebäudetyp 1 .03. 

Standardstufen Wägungsanteil 
1 2 3 4 5 

% € 
Außenwände 0,5 0,5 23 215,© #�/BGF 
Dach 0,2 0,6 0,2 1 5  1 1 8,80 #�/BGF 
Fenster und Auĳntüren 0,8 0,2 1 1  88,88 €/�/BGF 
Innenwände und -türen 0,5 0,5 1 1  92,68 €/m2/BGF 
Deckenkonstruktion und Trep�n 1 1 1  86,35 #m2/BGF 
FußÕden 1 5 39,25 #m2/BGF 

Sanitäreinrichtungen 1 9 70,65 €/�/BGF 
Heizung 1 9 70,65 #m2/BGF 
sonstige technische Ausstattungen 1 6 47,10 #m2/BGF 

Kostenwerte in €/m2 BGF 705 785 900 1 .085 1 .360 829,42 €/m2/BGF 

gewogener Kostenweb 829,00 vm2/BGF 
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Es wird die objektbez{ene Beschreibung der Gebäudestandards herangezogen. Das zu bewe�ende Ob­
jekt wird für jedes Standaτmerkmal entsprechend eingeordnet, wobei Interpolationen zulässig sind. Pro 
Merkmal muss die Summe 1 ergeben. Kostenkennwert für den Gebäudetyp 1.23. 

Standardstufen Wägungśnteil 
1 2 3 4 5 

% € 
Außenwände 0,5 0,5 23 281,18 €/m2/BGF 
Dach 0,2 0,6 0,2 15 155,25 €/m2/BGF 
Fenster und Außentüren 0,8 0,2 11 116,16 æm2/BGF 
Innenwände und -lüren 0,5 0,5 11 122,44 Ëm2/BGF 
Deckenkonstruktion und Treppen 1 11 112,75 æm2/BGF 
Fußìen 1 5 51,25 æm2/BGF 
Sanitäreinrichtungen 1 9 92,25 €/m2/BGF 
Heizung 1 9 92,25 €/m2/BGF 
sonstige technische Ausstattungen 1 6 61,50 €/m2/BGF 

Kostenwerte in æm2 BGF 920 1.025 1.180 1.420 1.775 1.085,03 €/m2/BGF 
gewogener Kostenweĺ 1 .085,00 Ìm2/BGF 

Eϲi�lung und Berechnung (gewogene) Standardstufe 
Es wird die objektbez{ene Beschreibung der Gebäudestandards herangez{en. Das zu bewertende 
Objekt wird für jedes Standardmerkmal entsprechend eingeordnet, wobei Interpolationen zulässig sind. Pro 
Merkmal muss die Summe 1 ergeèn. Standardstufe ͡r die Gebäudetypen 1.01, 1.03 und 1.23. 

Standardstufen 
1 2 3 4 

Außenwände 0,5 0,5 
Dächer 0,2 0,6 0,2 
Außentüren und Fenster 0,8 0,2 
Innenwände und -türen 0,5 0,5 
Deckenkonstruktlon und TrepƸn 1 
Fußëden 
Sanitäreinrichtungen 1 
Heizung 1 
Sonstige technische Ausstattungen 

gewogene Standardstufe 
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Wägungsanteil 
5 

% 
23 
15 
11 
11 
11 
5 
9 
9 
6 

% 
0,690 
0,300 
0,242 
0,275 
0,220 
0,100 
0,180 
0,180 
0,120 

2,307 
2,30 
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GesamtnuBungsdauer 
Die üblichen Gesamtnumungsdaueõ für Ein-, Zweifamilienhäuser, Doppelhaushälften u. Reihenhäuser 
betragen entsprechend der Standardstufen: 
Standardstufe 1 60 Jahre 
Standardstufe 2 65 Jahre 
Standardstufe 3 70 Jahre 
Standardstufe 4 75 Jahre 
Standardstufe 5 80 Jahre 
Bei einer gewogenen Standardstufe 2,30 des Webermittlungsobjekts beträgt die gewogene Gesamtnut­
zungsdauer 66,50 Jahre. Der Gutachterausschuss für Grundstückswebe für den Landkreis Lüneburg hat 
für individuelle Wohngebäude eine einheitliche Gesamtnumungsdauer von 70 Jahren festgesemt. Die 
Sachwertermittlung wird nach dem Sachwertmodell des Gutachterausschusses für GņndstücksweĻe 
Landkreis Lüneburg mit Gesamtnumungsdauer 70 Jahre duęhgefüh�. Es ist deshalb eine Gesamtnut­
zungsdauer von 70 Jahren anzusemen. 

RestnuBungsdauer 
Zur Schämung der wirtschaftlichen Restnumungsdauer eines Gebäudes, das modernisieb wurde, ist in der 
Sachwertrichtlinie (SW-RL), Anlage 4, bzw. in der lmmoWertV21, Anlage 2, ein Modell zur Ableitung der 
wibscha�lichen Restnumungsdauer aufgefüh�. Das Einfamilienhaus wurde dem äußeren Anschein nach 
partiell modewisiert. Es wird unterstellt, dass die Modernisie¾ngen übeNiegend länger als 10 Jahre 
zurückliegen. Die erfolgten M�eçisierungen sind wegen der vergangenen Zeit z.T. schon wieder ver­
braucht. Verschiedene modeçisiebe Bauelemente genügen dann auch nicht mehr zeitgemäßen An­
sprüchen. Bei zurückliegenden M�eçisierungsmaßnahmen sind die maximalen Tabellenpunkte, unter 
Berücksichtigung der maximalen wirtscha�lichen Lebens- bzw. Numungsdauer der modeçisieøen Bauele­
mente bzw. Gebäudeteile zu reduzieren. Diese Verfahrensweise ist die sogenannte .Methode-Abele­
Esslingen·. Entsprechend dieses M�ells zur Schämung der wibscha�lichen Restnumungsdauer sind dem 
Webermittlungso�ekt 4,25 Punkte zug rdnet. Weitere Modernisierungen werden nicht unterstellt. 

M eáisierungseæmente; typiŜhe Fälle Punkte Punkte 
max. tats. u. untĞst. 

DacheǇeuerung inkl. Veǅsserung der WärmƊämmung im Dach 4,0 
bzw. Dämmuna der oŻĴten Ges�Ęsdęke 
M eáisieruna der Fenster u. AuǤntüren 2 0  0 75 
M eáisieruna der Leitunass¢teme (SHm Gas Wasŝr, Abwasser) 2 0  
Modemisieruna der Heizunaŀnlaae 2 0  0 50 
WärmƊämmuna der AuǤnwänƃ/Restaur³runa ƃr Fasŀde 1> 4 0  1 é 
M eǈisierunQ vĖ �demőC's 2 0  1 é 
M emisieruna dģ Inýnausçus (z.B. �en Fu¸en TreoĔ) 2 0  
wesentliche AnderunÂeǅsseruna der GruùrissQestaltuna 2 0  1 00 
Geŀmtpunkłahl 4 25 
(Modeǈisierungsstandard) kleinere M emisierunaen im Rahmen der lnstandhaltuna 

1> Diese Anforderung ist auch bauhistorisch gegeŻn. 
Bei einer Gebäudegesamtnuнungsdauer von rd. 70 Jahren, einem geschämten gewichteten Gebäude­
alter von rd. 67 Jahren •> und kleineren M�ewisierungen im Rahmen der Instandhaltung ist in der Anlage 
4 der SachweЀrichtlinie eine m�ifizieve (wirtschaftliche) Gebäuderestnuþungsdauer von 19 Jahren an­
gegeben. Es wird eine Gebäuderestnumungsdauer von rd. 19  Jahre angesetzt. 

a) Das Einfamilienhaus mit drei Geschossebenen (KG, EG und DG) wurde q. 1953 errichtet. Der Anbau 
(Stallanbau) an das Einfamilienhaus mit einer Geschosseáne (EG), DG nicht numbar, wurde ca. 1955 
errichtet und der EЎeiterungsbau mit zwei Geschossebenen (KG und EG) wurde ca. 1 968 eĭichtet. Unter 
Berücksichtigung der anteiligen Bruttogrundïäche (BGF) der drei Gebäudeteile wird das gewichtete Ge­
bäudealter (GA) wie folgt berechnet: 

Gebäudeteil 1 (GA1): Baujahr q. 1953, Alter 72 Jahre (2025 - 1953) 
(Anteil Brutt<rundçäche (BGF1) am Gebäude q. 193 m2) 

Gebäudeteil I I  (GA2): Baujahr ca. 1955, Alter 70 Jahre (2025 - 1955) 
(Anteil Bruttogrundfläche (BGF2) am Gebäude q.  29 m2) 

Gebäudeteil I I I  (GAJ): Baujahr q. 1968, Alter 57 Jahre (2025 - 1968) 
(Anteil Brutt<rund®äche (BGF2) am Gebäude ca. 92 m2) 
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0 GA = ---------------
BGF1 + BGF2 + BGF3 

72 Jahre x 193 m2 + 70 Jahş x 29 m2 + 57 Jahre x 92 m• 
0 GA = --------------------

193m' + 29 m2 + 92 m2 

21. 170 Jahre x m2 

0 GA = ------- = 67,42 Jahre 
314 m2 

Ð. 67 Jahre 

Das gewichtete Gebäudealter beträgt rd. 67 Jahre. 

a) Das Einfamilienhaus wurde ca. 1955 durch einen Anbau (Stallanbau) und ca. 1968 durch einen Er­
weiterungsanbau eNeite[. Das Baujahr des Einfamilienhauses ist ca. 1953. Unter Berücksichtigung der 
anteiligen Brutt<rundfläche (BGF) der drei Gebäudeteile wird das gewichtete Baujahr (BJ) wie folgt be­
rechnet: 

Gebäudeteil 1 (BJ,): Baujahr ca. 1953 (Anteil Bruttogrundfläche (BGF1} am Gebäude q. 193 m2) 
Gebäudeteil II (BJ2): Baujahr ca. 1955 (Anteil B¾tt<¾ndïäche (BGF2} am Gebäude ca. 29 m2) 
Gebäudeteil III (BJ3): Baujahr ca. 1 968 (Anteil Brutt<rund]äche (BGF2) am Gebäude ca. 92 m2) 

BJ1 X BGF1 + BJ2 X BGF2 
0 8J = ----------

BGF1 + BGF2 

1953 x 193 m2 + 1955 x 29 m• + 1968 x 92 m• 0 BJ = -----------------
193 m2 + 29 m2 + 92 m2 

614.680 X m2 
0 8J = ----- = 1957,58 

314 m' 
Ð. 1958 

Das gewichtete Baujahr des Gebäudes ist rd. 1958. 

Bestimmung des fiktiven/weʊrelevanten Baujahres 
Aus der Gesamtnu£ungsdauer und der wirtschaftlichen Restnu£ungsdauer lässt sich das fiktive/wert­
relevante Baujahr des Gebäudes errechnen. 

Stichtag/Monat August 2025 
gewichtetes Baujahr, q. 1958 
gewichtetes Alter 

Gesamtnu£ungsdauer 
gewichtetes Alter 
rechnerische Restnu£ungsdauer 
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2025 
1958 

67 Jahre 

70 Jahre 
67 Jahre 

3 Jahre 

Stichtag/Jahr 2025 
Restnuоungsdauer + 19 Jahre 
wi[scha�lich nu£bar 2044 
Gesamtnu£ungsdauer - 70 Jahre 
fiktives/wertělevantes 
Baujahr 1974 
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Einfamilienhaus diɗerenzieýe Sachweýermittlung 
Gebäudebezeichnung 
Berechnungsbasis 
Bruttogrundfläche 1> (BGF), Gebäudeteil KG, EG, DG 
Bruttogrundfläche 1> (BGF), Gebäudeteil KG, EG 
Bruttogrundfläche 1> (BGF), Gebäudeteil EG 
Baupreisindex 2> (BPI} III. Quartal 2025 (2010 = 100) 
Normalherstellungskosten (einschl. Baunebenkosten, BNK) 
Normalherstellungskosten (NHK) im Basisjahr 2010 
Normalherstellungskosten (NHK) im Basisjahr 2010 
Normalherstellungskosten (NHK) im Basisjahr 2010 
NHK am Wertermittlungsstichtag 
(767,00 €/m2 X 189,6 / 100) 
(829,00 €/m2 X 189,6 / 100) 
(1.085,00 €/m2 X 189,6 / 100) 
Herstellungskosten der baulichen Anlagen (einschl. BNK) 
Gebäudeteil, KG, EG, DG = 193,00 m2 x 1.454,00 €/m2 

Gebäudeteil, KG, EG = 92,00 m2 x 1.572 ,00 €/m2 

Gebäudeteil, EG = 29,00 m2 x 2.057,00 €/m2 

Einfamilienhaus insgesamt 
(BGF x NHK am Wehermittlungsstichtag) 
Herstellungskosten nicht in den NHK erfasster Bauteile 
(einschl. BNK) 
Herstellungskosten der baulichen Anlagen 
(einschl. BNK) 
Alterswehminderung 
Modell 
Gesamtnutzungsdauer (GND) 
Restnutzungsdauer (RND) 
fiktives, durchschnittliches Alter 
prozentuale Alterswertminderung (100 % : 70) x 51 
(484.899,00 € - 353.297,41 €) 
alterswehgemindehe Herstellungskosten der 
baulichen Anlagen Einfamilienhaus 
zuzüglich Zeitwert besondere Einrichtungen 
keine bekannt 
zuzüglich Zeitwert besondere Bauteile 
Hauseingangstreppe mit PÃest und Überdachung a> 
Kelleraußentreppe b) 

Zeitweh Einfamilienhaus 

= 
= 
= 
= 

+ 

= 

X 

= 

+ 

+ 
+ 
= 

1) Bruжogrundͷäche (BGF) Einfamilienhaus insgesamt ~ 378 m2 

GNR 014/07/2025 

Einfamilienhaus 

193,00 m2 

92,00 m2 

29,00 m2 

189,6 

767,00 €/m2 BGF 
829,00 €/m2 BGF 

1.085,00 €/m2 BGF 

1 .454,00 €/m2 BGF 
1.572 ,00 €/m2 BGF 
2.057,00 €/m2 BGF 

280.622,00 € 
144.624,00 € 
59.653,00 € 

48 4.899,00 € 

0,00 € 

48 4.899,00 € 

linear 
70 Jahre 
19 Jahre 
51 Jahre 

72 ,86 % 

131.601,59 € 

0,00 € 

750,00 € 
500,00 € 

132 .851,59 € 

BGF Einfamilienhaus ~ 193 m2, BGF Anbau ~ 29 m2 und BGF EЏeiterungsbau ~ 92 m2 

Die Ermittlung der Bruttogrundfläche (BGF) beruht auf den vorliegenden Grundrissen aus der Bauakte. 
Diese Berechnungen weichen tlw. von den diesbezüglichen Vor-schritten (DIN 277/87) ab; sie sind deshalb 
nur als Grundlage dieser We�ermittlung veÏendbar. 

2) Baupreisindex 
Baupreisindex für Wohngebäude von 170,7 (Basis 2015 = 100) *bezogen auf III. Quartal 2025 
* Statistisches Bundesamt (Destatis), Preisindex für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude 
(Bauleistungen am Bauwerk, einschließlich Umsa�steuer) 
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Die Normalherstellungskosten (NHK) sind auf das Basisjahr 2010 abgestellt. Der neue Index, Basisjahr 
2015, ist auf das alte Basisjahr 2010 umzubasieren. Die Umbasierung wird mit dem Proportionalitätsfak1or 
1,111 vorgenommen. 
Baupreisindex 2015 und Basisjahr 2010 = 111, 1 : 100 = 1,111 (Proγüionalitätsfak1or) 
Baupreisindex Basisjahr 2015, 1. Qua�al 2025 um basieh = 170, 7 x 1, 111 = 189,Ĕ rd. 189,6 
Die auf den Wertermittlungsstichtag 06. August 2025 umgerechneten Normalherstellungskosten betragen 
somit: 

(767,00 €/m2/BGF x 189,6) / 100 = 1.454,23 €/m2/BGF 
(829,00 €/m2/BGF x 189,6) / 100 = 1.571,78 «m2/BGF 

(1 .085,00 €/m2/BGF x 189,6) / 100 = 2 .057,16 €/m2/BGF 

rd. 1 .454,00 ʭm2/BGF 
rd. 1 .572,00 Ѭm2/BGF 
rd. 2.057,00 €/m2/BGF 

a) Zeitwe½ Hauseingangstreppe mit Podest und Überdachung 
Die massive Hauseingangstreppe mit sechs Stufen (soweit von außen zu erkennen), gemauerter Wange 
und Brüstungsmauer sowie Eingangspodest und Überdachung ist ein besonderes Bauteil. Die Normalmal­
herstellungskosten von Eingangstreppen liegen zwischen 170,00 € bis 220,00 € je Stufe (Preisstand 2010). 
Für die massive Hauseingangstreppe mit PÃest werden ~ 2÷,00 € je Stufe als mark1gerecht einge­
schädt. Unter Berücksichtigung des Baupreisindex von 189,6 è�agen die angepassten Normalherstel­
lungskosten: 
200,00 € je Stufe x 189,6 / 100 = 379,20 € je Stufe ~ 380,00 € je Stufe 
Die Herstellungskosten der Hauseingangstreppe betragen: 
6 Stufen x 380,00 € je Stufe = 2 .280,00 € 
Für die einfache Überdachung der Eingangstreppe durch eine verglaste MetallkonsĊuktion wird ein Zu­
schlag von rd. 20,00 % angesedt. 
Herstellungskosten Hauseingangs�eppe 2. 280,00 € 
Zuschlag für Überdachung 20,00 % + 456,00 € 
Herstellungskosten Hauseingangstreppe mit Überdachung 2 .  736,00 € ~ 2 .  750,00 € 
Die Herstellungskosten der Hauseingangstreppe mit Überdachung betragen ~ 2 .750,00 €. 
Die Herstellungskosten der HauseingangsĊeppe mit Überdachung sind wie die Herstellungskosten des 
Einfamilienhauses um 72 ,86 % wegen Alters zu minde9. Es ist die gleiche prozentuale Alterswertmin­
derung von 72 ,86 % anzuseden, da die Hauseingangstreppe mit Überdachung quasi ein Teil des Einfa­
milienhauses ist und das Schicksal des Wohngebäudes, die wirtschaftliche Restnudungsdauer, teilt. 
2.750,00 € - 72 ,86 % = 2. 750,00 € - 2 .003,65 € = 746,35 € ~ 750,00 € 
Der alterswehgemindeüe Zeitwert der Hauseingangstreppe mit Überdachung beträgt ~ 750,00 € und wird 
bei den besonderen Bauteilen des Einfamilienhauses berücksichtigt. 

b) Zeiиe½ Kelleraußentreppe 
Die Gestalt und die Größe {Anzahl der Stufen etc.) der Kelleraußentreppe ist nicht èkannt. Im Keller­
grundϊss des Einfamilienhauses ist eine Kelleraußentreppe eingezeichnet. Es wird unterstellt, dass eine 
Kelleraußentreppe voψanden ist. Es wird ein pauschaler Zeitwert von rd. 500,00 € für die Keller­
außentreppe angesedt. 
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SachweȈ 

Zeitwe� Einfamilienhaus 1> (Geb. 1) 
Zeitwert sonstige Anlagen (Außenanlagen2l) 
zuzüglich BÃenwe� insgesamt3> (vgl. Pkt. 4 .5.2 , S. 16) 
vorläufiger Sachwe� Grundstück 
Marktanpassung/Sachwertfaktor"> 
marktangepasster vorläufiger Sachwe� Grundstück 
(vorläufiger Sachwe� x Sachwe�faktor) 
besondere objektspezi͙sche GrundstücksmeĆmale 
Wertminderungen wegen Schäden/Mängel, lnstandhaltungsstau 
Einfamilienhaus 
wirtschaftliche Wertminderungen 
Einfamilienhaus 
marktangepasster Sachwert G�ndstück 

1> Gebäudezeitwert 
Für das Einfamilienhaus wird der èrechnete Zeitwe� angeseêt. 

2> Zeitwert sonstige Anlagen (Außenanlagen) 

+ 
+ 
= 

X 

= 

= 

GNR 014/07/2025 

132.851,59 € 
2 .700,00 € 

235.790,00 € 
371 .34 1,59 € 

0,90 

334.207,43 € 

0,00 € 

0,00 € 
334 .207,4 3 € 

Im Sachwertmodell des Gutachterausschusses ¯r Grundstückswe�e Lüneburg werden übliche Außenan­
lagen mit einem pauschalen pϐzentualen We�ansaê von 2,00 % bis 5,00 % des Sachwerts (Zeitwerts) 
der baulichen Anlagen (Gebäude) zuzüglich pauschaler Hausanschlussgebühren berücksichtigt. Unter Be­
rücksichtigung des Umfangs, der Qualität und des Zustands der Außenanlagen wird für die Außenanlagen 
ein Zeiċe�, prozentualer We� vom Gebäudewe�. von rd. 2,00 % angeseêt. 
Der Zeitwe� der Außenanlagen beträgt bei einem Sachwert (Zeitwe�) des Gebäudes von 132 .8 51,59 €: 
132.851,59 € x 2 ,00 % = 2.657,03 € rd. 2.700. 00 € 

3> Bodenweý 
Es ist der Bodenwert des Grundstücks mit der Enċicklungsstufe baureifes Land, angeseêt (vgl. Boden­
we�ermittlung Seite 14 - 16). 

4l Marktanpassung (SachwerЯaktor) 
Der Sachwe�faktor, Marktanpassungsfaktor, dient zur Anpassung des voώäufigen Sachwertes an den 
Grundstücksmarkt, da das herstellungskostenorientie�e Rechenergebnis, vorläufiger Sachwert, meist nicht 
dem für solche Objekte gezahlten Marktpreis entspricht. Deshalb wird der vorläufige Sachwe� mittels Sach­
wertfaktoren an den MaĆt angepasst. 
Von den Gutachterausschüssen für Grundstückswerte in Niedersachsen wurden ¯r den Landkreis Lüne­
burg Sachwertfaktoren für Grundstücke mit individueller Wohnbebauung, freistehende Ein- und Zweifami­
lienhäuser, abgeleitet. Diese Sachwertfaktoren werden herangezogen. 
Die Sachwertfaktoren können auch deshalb angewandt werden, da die Berechnung des vorläufigen Sach­
werts dem Modell zur Berechnung der vorläufigen Sachwe�e des Gutachterausschusses entspricht. Das 
MÃell zur Berechnung des vorläufigen Sachwerts basie� auf der Gebäude-Bruttogrund®äche, den 
Normalherstellungskosten/Kostenkennwe� 2010 (NHK 2010) ind. Baunebenkosten (BNK), dem Bau­
preisindex (Deutschland insgesamt 2010 = 100), der Gebäude-Gesamtnuêungsdauer 70 Jahre, der Rest­
nutzungsdauer als Unterschiedsbetrag zwischen Gebäude-Gesamtnutzungsdauer und Gebäudealter ggf. 
unter Berücksichtigung von Mode9isierungsmaßnahmen, der linearen Alterswertminderung, dem pau­
schalie�en Ansaê ¯r Außenanlagen von 2,00 % bis 5,00 % der Sachwe�e der Gebäude und dem Boden­
we� (Bodenrichċe� mal Grundstücks®äche). 
Der Sachwertfaktor für Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke wird im Landkreis Lüneburg entscheidend 
vom berechneten vorläufigen Sachwe� unter Berücksichtigung der Entfe�ung vom Zentrum (Marktplatz) 
von Lüneburg, der Lage (Region) im Landkreis, der Gebäudeart, dem Lagewe� (Bodenrichtwert), der 
Gebäude-RestnuϺungsdauer, der Gebäude-Standardstufe, der Wohn�äche und der Grundstücksfläche, 
beein�usst. Der regionale Sachwe�faktor für Ein-, Zweifamilienhausgrundstücke ermittelt sich im We�er­
mittlungsfall wie fήgt: 
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Sachwertfaktor 
Entfernung zum Zentrum Lüneburgs (Marktplam) 1 ,02 
(rd. 371.0Ř,00 € vorläu«ger SachweЁ 
�. 10 km vom Zentrum Lüneburgs entfeĬt) 
Gebäudeaù X 1 ,00 
(Einfamilienhaus) 
Lagewert, BodenĢchtweЈone X 0,84 
(95,00 €/m2, nutzungsenдprechender Bodenwert) 
Restnutzungsdauer X 0,91 
(19 Jahre) 
Gebäude-Standardstufe X 0,98 
(gewċene StandaĚstufe 2,30) 
Wohn°äche X 1 ,02 
(Einfamilienhaus, rd. 146 m2) 
Grundstücks]äche X 1 , 1 2  
(ca. 2.482 m2) 
Energiebedarf X 1 ,02 
(ab 251 kWh/mg, geschäпt) 

Sachwertfaktor 0,890 rd. 0,89 

Vogels fühv ázüglich der Problematik der Marktanpassung in .Grundstücks- und Gebäudebeweøung -
marktgerechtM aus: •... die Höhe dieser Abschläge ist von der Marktgängigkeit bzw. vom Veräußerungs­
risiko abhängig: Folgende Zahlen mögen als Anhalt dienen: 

Verkäuflichkeit 

gut 
befģedigend 
eingeschränkt 

Abschlag in % 

0 
0 - 10 

1 0 - 20 
schwierig 30 - 40 
schlecht 50 - 60 

Im Landkreis Lüneburg, besonders in der Hansestadt Lüneburg und im näheren Umfeld von Lüneburg 
besteht eine hohe Nachfrage nach individuellen Wohngrundstücken, die mit Ein- und Zweifamilienhäusern 
bebaut sind. Im weiteren Umfeld von Lüneburg, wie Radböch, nimmt die Nachfrage nach solchen Grund­
stücken ab. Ein Veräußerungsrisiko ist aufgrund des relativ hohen vorläufigen SachweÌs und lagebedingt, 
Grundstück angrenzend an kleines Gewerágebiet und an Fernbahnstrecke, vorhanden. Der Marktab­
schlag kann ggf. 1 0  % bis zu 20 % betragen. 
Der Sachwevfaktor für das WeÌermittlungsobjekt wird gewichtet, unter Berücksichtigung, dass das mit 
einem freistehenden Einfamilienhaus bebaute WeÌermittlungsobjekt im Mischgebiet, an Gewerbegebiet 
und an Fernbahnstrecke angrenzend, des regionalen Sachwertfaktors, sowie der Marktgängigkeit und der 
Verkäuflichkeit auf rd. 0,90 geschämt. 
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Übeürag 

marktangepasster Sachweh G|ndstück = 334.207,43 € 

Das Einfamilienhaus konnte nicht von innen besichtigt und von außen nur eingeschränkt èsichtigt werden. 
Das Grundstück wurde nicht betreten. Dem äußeren Anschein nach befindet sich das Einfamilienhaus in 
einem durchschnittlichen, alteĈentsprechenden baulichen Zustand. Größere Schäden und/oder wesent­
licher lnstandhaltungsstau waren von außen nicht zu erkennen. 
Für die nicht ermĔlichte Innenbesichtigung des Gebäudes wird ein Sicherheitsabschlag für eventuell vor­
handene bzw. erhöhte Bauschäden/-mängel und lnstandhaltungsstau im Inneren des Gebäudes vorge­
nommen. ÜblicheÏeise werden als Sicherheitsabschlag 5,00 % bis 10,00 % des ermittelten Wertes (hier 
marktangepasster Sachweh) be�cksichtigt. Der Sicherheitsabschlag ist in allen angewandten Wertermitt­
lungsverfahren (zwei Verfahren) und in gleicher Wehigkeit (ProzentsaM) anzuseMen, um plausible Ergeb­
nisse zu erhalten. Ich èrücksichtige einen Abschlag von rd. 5,00 % aus den genannten Gründen, ei­
ngeschränkte Außenbesichtigung. 

marktangepasster Sachweh Grundstück 

Abschlag von rd. 5,00 %, da eine Innenbesichtigung 
des Gebäudes nicht mĔlich war und das Grundstück 
nicht betreten werden konnte 

marktangepasster Sachwert G|ndstück gesamt 
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= 

334.207,43 € 

1 6. 710,37 € 

31 7.497 ,06 € 
317.000,00 € 
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4.5.4 Ertragswe½ermi�lung 

Das Eýragsweýmodell der Weýennittlung 

Steht für den EБerb oder die EĮichtung verglei�barer Objekte üblicherweise die zu erzielende Rendite 
(Mieteinnahme, Websteigerung, steueЂiche Abschreibung) im Vordergrund, so wird nach dem Auswahl­
kriterium .Kaufpreisbildungsmechanismen im gewöhnlichen Geschäftsverkehr' das Eûagswertverfahren 
als vorrangig anzuwendendes Verfahren angesehen. Über das Ertragswertveòahren werden also in erster 
Linie Immobilien bewebet, die einen Ebrag erwirtschaften. Das sind zum Beispiel Mietwohngrundstücke 
(Mehrfamilienhäuser}, Geschäftsgrundstücke (Büro- und Geschäftshäuser, Einkaufszentren), Spezialim­
mobilien (Parkhäuser, Hotels, L<istikïächen} �er gemischt genumte Grundstücke (Wohnhaus, das auch 
geschä^lich genudte Nuсächen hat}. Die Ertragswertermittlung analysieb die Wi[schaftlichkeit einer 
Immobilie. Bei der Ertragswertermittlung wird der Bodenweb getrennt vom WeЃ der baulichen Anlagen er­
mittelt. Dabei soll der Bodenwert grundsämlich im Vergleichswebverfahren so ermittelt werden, wie er sich 
ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre. Das Modell für die Ermittlung des Ertragswerts ist 
in den §§ 1 7  bis 20 lmmobilienwebermittlungsverordnung (lmmoWertV) sowie §§ 31 bis 34 
lmmoWertV2021 beschrieben. 

Erläuterungen der bei der Ertragsweýennittlung ve÷endeten Begriɖe 

REINERTRAG UND ROHERTRAG 

Der Reine[rag ergibt sich aus dem jährtichen Rohertrag abzüglich der Bewi[schaftungskosten. 
Der Rohe[rag umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nućung marktüblich 
erzielbaren Erträge aus dem Grundstück. Bei der Ermittlung des Rohe[rags ist von den marktüblichen 
Einnahmemėlichkeiten des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) auszugehen. Weicht die tatsäch­
liche Numung von Grundstücken oder Grundstücksteilen von den üblichen Numungsmöglichkeiten ab 
und/�er werden für die tatsächliche Numung von Grundstücken oder Grundstücksteilen vom Üblichen 
abweichende Entgelte erzielt, sind für die Ermittlung des Rohe�rags zunächst die für eine übliche Numung 
marktüblich erzielbaren Ebräge zugrunde zu legen. Die Basis für die Ermittlung des Rohertrags ist die aus 
dem Grundstück marktüblich eВielbare Nettokaltmiete. Diese entspricht der jährtichen Gesamtmiete, ohne 
sämtliche auf den Mieter zusämlich zur Grundmiete umlagefähigen Bewibschaftungskosten. 

BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN 

Die Bewi[schaftungskosten sind marktüblich entstehende AuÆendungen, die für eine ordnungsgemäße 
Bewirtscha^ung und zulässige Numung des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) laufend erforder­
lich sind. Die Bewibscha^ungskosten umfassen die Verwaltungskosten, die Instandhaltungskosten, das 
Mietausfallwagnis und die Betriebskosten. Die auf die Mieter umlagefähigen Betriebskosten werden nicht 
berücksichtigt (Nettokaltmiete). 
Unter dem Mietausfallwagnis ist insbesondere das Risiko einer E[ragsmindeöng zu verstehen, die durch 
uneinbringliche Rückstände von Mieten, Pachten und sonstigen Einnahmen oder durch vorübergehenden 
Leerstand von Raum, der zur Vermietung, Verpachtung oder sonstigen Numung bestimmt ist, entsteht. Es 
umfasst auch das Risiko von uneinbringlichen Kosten einer Rechtsverfolgung auf Zahlung, Aufhebung 
eines Mietverhältnisses �er Räumung (§ 19 Abs. 2. Ziffer 3 lmmoWebV u. § 29. Sam 1 und 2 Zweite 
Berechnungsverordnung (II. BV)} sowie § 32 und Anlage 3 lmmoWertV2021. 
Zur Bestimmung des Reine[rags werden vom Rohe[rag nur die Bewirtschaftungskosten(anteile) in Ab­
zug gebracht, die vom Eigentümer zu tragen sind, d.h. nicht zusämlich zum angesemten Rohertrag auf die 
Mieter umgelegt werden können. Die vom Vermieter zu tragenden Bewirtschaftungskostenanteile werden 
auf der Basis von Marktanalysen vergleichbar genumter Grundstücke (insgeЛmt als prozentualer Anteil 
am Rohe[rag, oder auch auf Èm2 Wohn- �er Numfläche bez<en �er als AbsoluЮetrag je Numungs­
einheit bÄ. Bewirtscha^ungskostenanteil) bestimmt. 
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ERTRAGSWERT 

Der E�ragsweÄ ist der auf die Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag bezČene (Einmal)Betrag, der 
der Summe aller aus dem Objekt während seiner Nutzungsdauer erzielbaren (Rein)Erträge einschließlich 
Zinsen und Zinseszinsen entspricht. Die Einkünfte aller während der Nuрungsdauer noch anfallenden 
Erträge - abgezinst auf die We[verhältnisse zum Wertermittlungsstichtag - sind weÄmäßig gleichzuse£en 
mit dem ErtragsweÄ des Objekts. 

LIEGENSCHAFTSZINSSA TZ 

Der Liegenschaftszinssa£ ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren. Er ist auf der Grundlage ge­
eigneter Kaufpreise und der ihnen entsprechenden ReineÄräge für mit dem Bewe[ungsgrundstück hin­
sichtlich Nu½ung und Bebauung gleichaúiger Grundstücke nach den Grundsä½en des Ertragswertver­
fahrens als DurchschniĄsweÄ abgeleitet (vgl. § 14 Nr. 3 Sa£ 2 lmmoWeÄV) sowie § 33 lmmoWe[V2021. 
Der Ansa½ des (marktkonformen) Liegenschaftszinssa½es für die WeÄermiălung im E[ragsweÄve�ahren 
stellt somit sicher, dass das Ertragswertverfahren ein marktkonformes Ergebnis liefert, d.h. dem Ver­
kehrswert entspricht. 
Der Liegenschaftszinssa£ ist demzufolge der Marktanpassungsfaktor des EÄragswertve�ahrens. Durch 
ihn werden die allgemeinen We[verhältnisse auf dem Grundstücksmarë eòasst. soweit diese nicht auf 
andere Weise beДcksichtigt sind. Die Ableitung des Liegenscha^szinssa£es ist Aufgabe der Gutachter­
ausschüsse. 
Der Liegenscha^szinssa£ wird i.d.R. auf der Grundlage der verfügbaren Angaben/Liegenschaftszinssä£e 
des öІichen Gutachterausschusses, ggf. des Oberen Gutachterausschusses geschäzt. 
liegen keine öÄlichen Liegenscha^szinssä£e vor, so sind unter Hinzuziehung des in Band 2, Spreng­
netter Immobilienbewertung, Arbeitsmaterialien und erfordeôiche Daten, Kapitel 3.04 veröffentlichten 
Gesamtsystems der bundesdurchschniзichen Liegenschaftszinssä£e als Referenz- und Ergänzungs­
system, in dem die Liegenscha^szinsП£e gegliedeú nach Objekta[ (Grundstücksnuzung), Gesamtnut­
zungsdauer und relativer Restnućungsdauer des Gebäudes sind, zu schä£en. 
Auch die vom Immobilienverband Deutschland (IVD) verö³entlichten marktüblichen Liegenschaftszins­
sätze für individuelle Wohngrundstücke bzw. Eigennutzobjekte/Wohnimmobilien, wie Wohngrundstücke 
mit freistehenden Ein- und Zweifamilienhäusew, werden zur Schäzung des Liegenschaftszinssa½es her­
angezogen. 
Eigene E�ahrungen des Sachverständigen, insbesondere zu der regionalen Anpassung der v.g. bundes­
durchschnittlichen Liegenschaftszinssä£e sind einïießen zu lassen. 
Die Gutachterausschüsse für Grundstückswe[e in Niedersachsen haben für den Landkreis Lüneburg 
Liegenschaftszinssä½e für den Grundstücksteilmarkt individuelle Wohngrundstücke, bebaut mit freistehen­
den Ein- und Zweifamilienhäusew, verö³enбicht. 

GESAMTNUTZUNGSDAUER, 
RESTNUTZUNGSDAUER, 
WIRTSCHAFTLICHE RESTNUTZUNGSDAUER, 
BESONDERE OBJEKTSPEZJFISCHE GRUNDSTÜCKSMERKMALE 

Siehe Ausĥhrungen in der Sachwe[ermittlung (S. 17/18). 
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Wohn-/Nuÿflächen 
Die Berechnung der Wohnfläche des Einfamilienhauses, Erd- und ausgebautes Dachgeschoss, ein-
schließlich Anbauten, erfolgt auf der Grundlage der in der eingesehenen Bauakte vorliegenden bemaßten 
maßstäblichen Grundrisse. 

Einfamilienhaus 
Erdgeschoss (EG) 
Wohnraum (EÏeiterungsbau) 4,70 X 8,57 = 40,28 m2 

Wohnraum 4,10 x 3,60 = 14,76 m2 

Wohnraum 4,60 X 3,60 = 16,56 m2 

Flur 1,90 X 3,60 = 6,8 4 m2 

Küche 3,40 X 3,60 = 12,24 m2 

• 0,50 X 0,35 = - 0 18 m2 

12,06 m2 

Raum (Anbau/Stallanbau) 3,94 X 3,55 = 13,99 m2 

Raum (Anbau/Stallanbau} 2 ,50 X 3,Ě = 9,85 m2 

Wohn-/Nuÿfläche, EG 114,34 m2 rd. 114,50 m2 

Dachgeschoss (DG) 
Wohnraum 5,20 X 4,20 = 21 ,84 m2 

• (0,60 X 4,20} X 2 = - 2,52 m2 

2 19,32 m2 

Flur 3,40 X 2,40 = 8,16 m2 

• 0,50 X 0,35 = - 0,18 m2 

• (3,40 X 0,60} = - 1 02 m2 

2 6,96 m2 

Abstellraum 2,2 7  X 2,59 = 5,88 m2 

(0,60 X 2,2 7} = - 068 m2 

2 5,2Q m2 

Wohn-/Nuÿfläche, DG 31 ,48 m2 rd. 31,50 m2 

Wohn-/Nuÿfläche, Einfamilienhaus 145,82 m2 rd. 146,00 m2 

Kellergeschoss (KG} 
Kellerraum 3,95 X 3,56 = 14,06 m2 

Kellerraum 4,46 X 3,45 = 15,39 m2 

Kellerraum 4,03 x 4,70 = 19,94 m2 

Kellerraum 4,30 X 4,70 = 20,21 m2 

Kellerraum 3,36 X 3,56 = 11,96 m2 

- 0,50 X 0,35 = - Q,18 m2 

11,78 m2 

Kellerraum 2,86 X 3,45 = 9,8 7 m2 

- 1,10 x 2 ,10 = - 2 31 m2 

7 56 m2 

Nuʛfläche, KG 88,94 m2 rd. 89,00 m2 
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Nettokaltmiete (marktüblich erzielbare Miete) 

In dem Einfamilienhaus wohnt der Sohn der G�ndstückseigentümerin. Der Garten bÄ. die Freifläche des 
Grundstücks ist ungenu£t. 
Die marktüblich erzielbare Miete ist nach § 1 7  lmmobilienwertermiʘlungsverordnung (lmmoWebV) bÄ. § 
31 lmmoWertV2021 der Miemins, der in der Region des Wertermittlungsobjektes für Оlch eine Mietsache 
zu erzielen ist. Die marktüblich erzielbare Miete hängt bei Wohnungen vom Wohnwert und vom Alter des 
Gebäudes, in dem die Wohnung liegt, ab. Der Wohnwert wird durch die Wohnlage, die Gebäudesubstanz 
und den Ausstattungsstandard der Wohnung/des Gebäudes maßgeblich bestimmt. Diese marktüblich 
erzielbare Miete bezieht sich auf die (wibschaftliche) Restnu£ungsdauer unter der Voraussemung, dass 
die EÄragsfähigkeit durch laufende Instandhaltung gesichert ist. 
Für die Hansestadt Lüneburg existieb ein Mietspiegel gemäß § 558d Bürgerliches Gese£buch (BGB). Für 
den Landkreis Lüneburg existieÌ kein Mietspiegel gemäß § 558d BGB. Der Gutachterausschuss ͺr 
Grundstückswerte für den Landkreis Lüneburg hat keine Mietenübersicht, Nettokaltmiete in €/m2 Wohn­
fläche, für den Landkreis Lüneburg veГ³entlicht. 
Im weiteren Umfeld von Lüneburg sind für Wohnungen mit mittlerem WohnweÄ in Mehrfamilienhäusern 
Nettokaltmieten von 8,00 €/m2 bis 9,50 Èm2 ortsüblich. Mittlerer Wohnwert bedeutet gemischt bebaute 
Wohnlage, normale verkehrsmäßige Erschließung und gute Bausubstanz, wie IsolieЍerglasung, Bad/WC 
und Zentralheizung. Die Wohnlage ist einfach. Es wird unterstellt, dass der WohnweЄ der Wohnung, die 
Ausstattung, mittel ist. 
Die Wohnung liegt in einem freistehenden Einfamilienhaus bzw. ist ein freistehendes Einfamilienhaus. Für 
Wohnungen in individuellen Wohngebäuden wird in der Regel eine höhere Nettokaltmiete, häufig erheblich 
höhere Nettokaltmiete als für Wohnungen in Mehrfamilienhäuseç gezahlt. Entsprechend der am Ver­
mietungsmarkt heϷschenden Regel je kleiner, desto teureϞ (geringe Wohnïäche/hohe Nettokaltmiete je 
Quadratmeter Wohnïäche und große Wohnfläche/geringe Nettokaltmiete je Quadratmeter Wohnïäche) 
wird für die Wohnung im individuellen Einfamilienhaus, das unterstellt über einen insgesamt miʘleren Aus­
stattungsstandard bzw. Wohnwe[ verfügt, unter Berücksichtigung der Wohnïäche im Einfamilienhaus 
(Erd- und ausgebautes Dachgeschoss) von rd. 146,00 m2 und unter Beʏcksichtigung der einfachen 
Wohnlage, eine Nettokaltmiete von 1 0,Ȭ €/m2 Wohnïäche im Monat als markt-/ortsüblich erzielbar ge­
schäт. In dieser Neʗokaltmiete ist die Numung des Ga[ens bzw. der Frei]äche enthalten. 

* Nettokaltmiete (marktüblich erzielbare Miete) 
Num- bzw. 

Mieteinheit Wohnfläche 

Einfamilienhaus 

Wohnfläche 
Nettokaltmiete 

23 K 17 / 24 

m2 

rd. 146,00 

rd. 146,00 m2 

N e t t o k a l t m i e t e  
monatlich jährlich 

€/m2 € € 

10,00 1.460,00 1 7.520,00 

1.460,00 € 17.520,00 € 
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Ertragswert 

Rohertrag Uährliche markt-/ortsüblich erzielbare Nettokaltmiete) 

Bewi�schaftungskosten nur Anteil des Vermieters 
(VeÏaltungs-, Instandhaltungskosten und Mietausfallwagnis für eine 
Wohnun /ein Einfamilienhaus emäß Ertra swe�rich�inie 

jährlicher Reinertrag 

Reinertragsanteil des Bodens 
3,00 % von 235. 790,00 € (Liegenschaftszinssaϻ x Bodenwert) 
Bodenwe�, der den Erträ en zuzuordnen ist, Grundstück v 1. Pkt. 4 .5.2, S. 17 

Ertrag der baulichen und sonstigen Anlagen 

BaÏe�faktor (geϏ. Anlage 1 zur lmmoWertV) 
bei p = 3,00 % (LiegenschaftszinssaM) 
und n = 19 Jahre RestnuMun sdauer v 1. Pkt. 4. 5. 3, S. 23 

Ertragswe� der baulichen und sonstigen Anlagen 

Bodenwert Grundstück (vgl. Pkt. 4.5.2 , S. 17) 

vorläufiger Ertragswert G�ndstück 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Wertminderungen wegen Schäden/Mängel, lnstandhaltungsstau 
Einfamilienhaus 

wirtschaftliche We�minderungen 
Einfamilienhaus 

E�ragswe� Grundstück 

Bewiĝschaäungskosten 

= 

= 

GNR 014/07/2025 

17.520,00 € 

2.753,40 € 

1 4.766,60 € 

7.073,70 € 

= 7.692,90 € 

X 1 4,324 

= 110.193,10 € 

+ 235.790,00 € 

= 345.98 3,10 € 

0,00 € 

0,00 € 

= 345.98 3, 10 € 

Die Bewirtschaftungskosten sind die nicht umlagefähigen Kosten für Verwaltung, Instandhaltung und Miet­
ausfallwagnis die der EigentümerNermieter zu tragen hat. Die auf Mieter umlagefähigen Betriebskosten 
sind nicht zu berücksichtigen. 
Verwaltungskosten sind die Kosten der zur Verwaltung des Grundstücks erforderlichen Arbeitskrä̈e und Ein­
richtungen, die Kosten der Aufsicht sowie die Kosten ¢r die Pϥfungen des JahresabschlusϷs άer der Geschä¡s­
führung des Eigentümers. Sie ̃llen auch dann an, wenn �r ɪentümer die Veϡaltung selbst durch̒hrt. 
Instandhaltungskosten sind Kosten, die infolge Abnutzung, Alterung und Wllterung zur Erhaltung des bestimmungs­
gemäßen Gebrauchs der baulichen Anlagen während ihrer Nutzungsdauer auĈewendet werden müssen. 
Die Instandhaltungskosten um�ssen sowohl die ¢r die laufen� Unterha΄ung als auch die für die Eόeuerung ein­
zelner baulicher Teile au̐uwendenden Kosten. Schönheitsreparaturen Êrden u.U. von den MieteŁ oder sonstigen 
NutzeŁ getragen. Kosten ¢r Da½ und Fach Êrden jedĭh im Aͽgemeinen �im Vennėter v˴leiben. 
Das Mietausfallwagnis deckt das euntemehmerische" Risiko ab, welches entsteht, wenn Miet�reiche ̊ei werden und 
nicht soĊrt wie�r zu ЪnnĘten ϸnd. In diesem Fa΂ bildet si½ eine Ertragslücke, dė mit dem M͍tausfallwagnis 
auĈefüllt werden sήl. Auch hier richten sich dĘ Ansätze nach der Marktlage, dem Zustand und der Aϕ des Grund­
stücks sowie der darauf aűtehenden Baulichkeiten. Gemäß § 26 Abs. 2 II. Beχchnungsverordnung und Anlage 1 
Model/werte für Bewirtschǎungskosten der ErtragsÊrtrichtlinie können bei ʥhngrundstücken 2 % des Rohertrages, 
für die Wohnun d̗as Ein�milienhaus, in Ansatz gebracht werden. 
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Bewirtschaftungskosten Wohnung 2015 

Veļaltungskƶten je Wohnung 
280,00 €Oährlich 
Instandhaltungskosten je m2 Wohnpäche 
1 1 ,00 €/m2/jährliƀ 
Mietausfallwagnis; 2 % der Nettokaltmiete 
Wohnung 17.520,R € 
Be©üschatungskosten Wohnung 

GNR 014/07/2025 

€Nährlich 

Die Werte Verwaltungs- und Instandhaltungskosten gelten für das Jahr 2015. In der lmmobilienwe�ermitt­
lungsverordnung 2021 (lmmoWertV 2021} sind Modellwerte für Bewiüschaftungskosten aufgeführt, die für 
das Jahr 2021 gelten. Für vom Jahr 2021 abweichende Wertermittlungsstichtage bzw. -jahre in den Folge­
jahren sind die Kosten/Beträge gemäß Anlage 3 Nr. III der lmmoWeüV 2021 jährlich anzupassen. Die Wert­
fortschreibung ergibt sich aus dem Oktober-Verbraucherpreisindex des Vorjahres für Deutschland und dem 
für Oktober 2001. 

Für das Jahr 2015 ist die Verwaltungskostenpauschale auf 280,00 € für eine Wohnung bzw. ein Ein- Ãer 
Zweifamilienhaus festgeseÕt. 
Für das Jahr 2025 ist die Veãaltungskostenpauschale unter Berücksichtigung des vom Statistischen 
Bundesamt verö͖en�ichten neuen Verbraucherpreisindex für Deutschland auf rd. 359,00 € für eine 
Wohnung bzw. ein Ein- Ãer Zweifamilienhaus festgesetzt. 

jährliche Veãaltungskostenpauschale je Wohnung im Jahr 2015 
jährliche Veãaltungskostenpauschale je Wohnung im Jahr 2025 

280,00 € 
359,00 € 

Für das Jahr 2015 ist die lnstandhaltungskostenpauschale je Quadratmeter Wohn�äche auf 11,00 €/m2 

festgeseÕt. 
Für das Jahr 2025 ist die lnstandhaltungskostenpauschale je Quadratmeter Wohnfläche unter Berücksich­
tigung des vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten neuen Verbσucherpreisindex für Deutschland 
auf rd. 14,00 €/m2 Wohnfläche festgeseÕt. 

jährliche lnstandhaltungskostenpauschale je Quadratmeter Wohn®äche im Jahr 2015 
jährliche lnstandhaltungskostenpauschale je Quadratmeter Wohnfläche im Jahr 2025 

Das Mietausfallwagnis ist unverändert mit 2 % der Jahresnettokaltmiete anzuseÕen. 

11,00 «m2 

14,00 €Jm2 

Die weüfortgeschriebene Veãaltungskostenpauschale, die wertfortgeschriebene Instandhaltungskosten­
pauschale je Quadratmeter Wohnfläche und das Mietausfallwagnis für das Jahr 2025, für den We�ermitt­
lungs- bzw. Qualitätsstichtag 06. August 2025 anwendbar, betragen: 

BewiǊschaftungskosten Wohnung 2025 

Verwaltungskosten Wohnung 
rd. 359,é Íährlichőohnung 
Instandhaltungskƶten je m2 Wohn-/ 
Nu�äche 14,00 æm2 

146 m2 Wohn-/Nu�äƀe 
Mietausfallwagnis; 2 % der Nettokal�iete 
Wohnuÿ 17.520,S € 
Bewirtscha�ngskosten insgesamt 

23 K 17 / 24 

€/jähǆich 

359,00 € 

2.044,é € 

3r,40 € 
2.753,40 € 
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Liegenscha�szinssa� 

Von den Gutachterausschüssen für G|ndstückswehe in Niedersachsen wurden für den Landkreis Lüne­
burg, für Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke LiegenschaftszinssäMe abgeleitet. Das Wertermittlungs­
objekt ist mit einem Einfamilienhaus bebaut. 
Zur Ableitung des LiegenschaftszinssaMes für Ein- und Zweifamilienhäuser wurden ein durchschnittliches 
Baujahr 1975 (Wehebereich 1954 bis 2016), ein durchschnittlicher Lagewert von 1 45,00 €/m2 (Wehebe­
reich 55,00 €/m2 bis 440,00 €/m2) und eine durchschnittliche Wohn-/Nutzfläche von 1 30 m2 (Wertebereich 
50 m2 bis 250 m2) berücksichtigt. Für Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke im Landkreis Lüneburg wurde 
auf der Grundlage der Kaufpreisanalyse ein durchschnittlicher LiegenschaftszinssaM von 1,40 % ermittelt. 
Das gewichtete tatsächliche Baujahr 1957 (siehe Pkt. 4.5.3, S. 24) liegt unterhalb des durchschnittlichen 
Baujahrs 1975. Das Grundstück liegt in einer Bodenrichtweϛone von 60,00 €/m2, bebauungsgeprägter/ 
nuϼungsentsprechender BÃenweϙ 95,00 €/m2 und unterhalb des durchschnittlichen Lagewertes von 
145,00 €/m2• Die Wohnîäche von insgesamt rd. 1 46 m2 ist größer als die durchschnittliche Wohnfläche von 
130 m2. 
Abweichende Merkmale, Baujahr, Lage (Bodenrichtwert) und Wohnîäche wirken auf den Liegenschafts­
zinssaM wie folgt: 
Bodenrichtweh niedriger 
Wohnîäche größer 
Baujahr älter 

LiegenschaftszinssaM steigt 
Liegenscha7szinssaM steigt 
LiegenschaftszinssaM steigt 

Die Abweichungen von den Durchschnittswehen der Merkmale Bodenrichtwert, Wohníäche und Baujahr 
führen zu einem erheblichen Anstieg des Liegenscha7szinssaMes für das Wehermittlungsobjekt. 

Es wird eingeschäϽt, dass der LiegenschaftszinssaM für das We�ermittlungsobjekt von den abweichenden 
Merkmalen Bodenrichtwert, Wohnfläche und Baujahr erheblich beeiníusst ist. Diese Merkmale bewirken 
einen signifikant höheren LiegenschaftszinssaM des Wertermittlungso̽ekts als den durchschnittlichen 
Liegenscha7szinsϤM für solche Objekte von 1,40 %. 

Es sind auch bundesdurchschniϵliche LiegenschaftszinssäMe für Grundstücke, die mit einem Einfamilien­
haus bebaut sind, in Abhängigkeit von der relativen RestnuMungsdauer des Gebäudes (RestnuMungs­
dauer : GesamtnuMungsdauer) und der GesamtnuMungsdauer, abgeleitet worden. Aus dem Gesamt­
system der bundesdurchschnittlichen LiegenschaftszinssäMe als Referenzsystem ist für die Grundstücke 
mit den nachfolgend aufgeführten Kriterien folgender LiegenschaftszinssaM angegeben: 

Einfamilienhaus, unvermietet, 
durchschnittliche Wohn�äche 130 m2 

GesamtnuMungsdauer 60 -80 Jahre 
relative RestnuMungsdauer rd. 27 % (RND 19 Jahre : GND 70 Jahre) 

Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung, unvermietet, 
durchschnittliche Wohn͜äche 155 m2 

GesamtnuMungsdauer 60 - 80 Jahre 
relative Restnutzungsdauer rd. 27 % (RND 19 Jahre : GND 70 Jahre) 

1 ,45 % 

2,05 % 

Vom Immobilienverband Deutschland (IVD) wurden mit Stand Januar 2025 u.a. Liegenschaftszinssätze für 
individuelle Wohng�ndstücke veröffentlicht, die nach͝lgend dargestellt sind: 
Villa, großes Einfamilienhaus 1,00 - 3,50 % 
freistehendes Einfamilienhaus 
Doppelhaushälfte, Reihenhaus 
Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung bis Dreifamilienhaus 

1,00 - 4,00 % 
1,50 - 4,50 % 

1,50 - 4,00 % 

Auf der Grundlage des regionalen durchschni϶ichen LiegenschaftszinssaMes, der bezüglich des Weher­
mittlungsobjekts anzupassen ist, unter Berücksichtigung des Gesamtsystems der bundesdurchschnitt­
lichen Liegenscha͞szinssäMe und in Anlehnung an die vom Immobilienverband Deutschland (IVD) veröf­
fentlichten LiegenschaftszinssäMe für Wohngrundstücke, schäMe ich den gewichteten Liegenschafts­
zinssaM für diesen Wertermittlungsfall, Grundstück mit Einfamilienhaus bebaut, auf rd. 3,00 %. 
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Übertrag 

Ertragswe[ Grundstück L 345.983, 1 0  € 

Das Einfamilienhaus konnte nicht von innen und nur eingeschränkt von außen ásichtigt werden. Im Sach­
we[verfahren wurde deshalb ein zusämlicher Sicherheitsabschlag für eventuell voĠandene bÄ. er-höhte 
Bauschäden/-mängel und lnstandhaltungsstau im Inneren des Einfamilienhauses von rd. 5,00 % berück­
sichtigt. Dieser We[abschlag ist in allen angewandten Wertermittlungsverfahren in gleicher Weise/ Höhe 
anzusemen. Daher wird der E[ragswe[ ebenfalls um rd. 5,00 % geminde[. 

Ertragswert Grundstück 

Abschlag von rd. 5,00 %, da eine Innenbesichtigung des Gebäudes 
nicht mѥlich war und das G�ndstück nicht betreten werden konnte 

Ertragswe[ Grundstück gesamt 
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345.983, 1 0  € 

1 7.299,1 6  € 

M 328.683,95 € 
- 329.000,00 € 
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5 Verkehrswe� 

Grundstücke mit der Nuþbarkeit des Wertermittlungsgrundstücks werden am WeÄermittlungsstichtag üb­
licheNeise zu Kaufpreisen gehandelt, die sich voİangig am marktangepassten Sachwe[ orientieren, da 
solche Grundstücke, die mit einem Einfamilienhaus bebaut sind, übeNiegend der individuellen Wohnnut­
zung dienen. 
Unter Berücksichtigung eines Sicherheitsabschlags für nicht ermöglichte Innenbesichtigung des Einfa­
milienhauses wurden der marktangepasste Sachwert mit rd. 317.000,00 € und der E[ragswert mit rd. 
329.000,00 € ermittelt. Der Ertragswert stüþt den marktangepassten SachweÄ hinreichend. 
Der VerkehrsweÄ des Wertermittlungsgrundstücks wird sich am marktangepassten Sachwert oĤentieren, 
da solche Objekte üblicheNeise der individuellen Wohnnuþung dienen. Da marktangepasster SachweÄ 
und Ertragswe[ abweichen, ist der VeĦehĲwert aus den Ergebnissen der beiden WeЅermittlungsverfahren, 
unter Würdigung (d.h. Wichtung) deren Aussagefähigkeit, abzuleiten. Die Aussagefähigkeit (Gewicht) des 
jeweiligen Verfahrensergebnisses wird dabei wesentlich von den, für die zu bewe[ende Objektart im 
gewöhnlichen Geschäftsveĥehr, bestehenden Preisbildungsmechanismen und von der, mit dem jeweiligen 
Verfahren, erreichbaren ErgebniszuveĨässigkeit bestimmt. 
Das Wertermitttungsgrundstück ist ein Sachwertobjekt. Deshalb wird dem marktangepassten Sachwert das 
Gewicht 1,00 (a) und dem ErĂagsweù das Gewicht 0,50 (b) beigemessen. 
Die zur marktkonformen We[ermitÂung erfordeôichen Daten standen ĥr das SachwertverfahĜn in ausrei­
chender Qualität (Normalherstellungskčten und regionaler Sachwe[faktor) zur Ver³gung. Für das Er­
tragswe[verfahren standen die eõorderlichen Daten in nèh ausreichender Qualität (regionstypische Durch­
schnittsmieten, regionaler und überregionaler Liegenscha�szins) zur Veõügung. 
Bezüglich der erreichten Marktkonformität der Veõahrensergebnisse wird deshalb dem Sachwertveóahren 
das Gewicht 0,80 (c), dem Erгagswertverfahren das Gewicht 0,70 (d) beigemessen. 
Insgesamt eġalten somit 
das Sachwertverfahren das Gewicht 
das Ertragswertveóahren das Gewicht 

1 ,00 (a) x 0,80 (c) = 0,80 und 
0,50 (b) x 0,70 (d) = 0,35 

Das gewogene Mittel aus den Veõahrensergebnissen beĂägt dann: 
(317.000,00 € X 0,80) + (329.0�,00 € X 0,35) 
-------------- = 320.652,17 € rd. 321.000,00 € 

0,80 + 0,35 
Der Verkehrswert für das mit einem Einfamilienhaus 

ábaute Grundstück in 
21� Radbcch, Op'n Badeg 1 

Gemarkung Radbruch, Flur 10, Flurstück 28 
wird zum WeÄermittlungsstichtag 06. August 2025 auf 

321 .000,00 € 
in Worten: dreihunde[einundzwanzigtausend Euro geschätzt. 

Der Sachverständàe bescheinigt durch ýine Unterschrift zugleich, dass ihm keine der Ablehnungsgünde 
entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge �er Sachverständiger nicht zulässig ist oder seinen 
Aussagen keiner vollen Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann. Er haftet für die Angaben in dieser 
Wertermittlung nur gegenüber dem Auftraggeber und nicht gegenüber Dritter. 
Die Wertermittlung stellt kein bautechnisches Gutachten dar und berücksichtigt keine augenscheinlich nicht 
erkennbaren Baumängel und Bauschäden. 

4¶�� -Dipl. Ing. ni 
Sachvers ndig r 
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Hinweise zum Urheberschuʛ und zur Ha͹ung 

Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Au7raggeber und den ange­
gebenen Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder VeÏertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher 
Genehmigung gestattet. 
Der Auftragnehmer ha�et unbeschränkt, sofern der Auftraggeber oder (im Falle einer vereinbarten Dritt­
verwendung) ein Dritter SchadenersaMansprüche geltend macht, die auf VorsaM oder grobe Fahr­
lässigkeit, einschließlich von Vorsa� oder grober Fahrlässigkeit der Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des 
Auftragnehmers beruhen, in Fällen der ÜbeÁahme einer Beschaffenheitsgarantie, bei arglistigem Ver­
schweigen von Mängeln, sowie in Fällen der schuldha�en VeÀeMung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit. 
In sonstigen Fällen der leichten FahÀässigkeit ha7et der Au�ragnehmer nur, sofe9 eine P®icht verleMt 
wird, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinal­
pflicht). In einem solchen Fall ist die SchadensersaMhaftung auf den vorhersehbaren und typischeÏeise 
eintretenden Schaden ègrenzt. 
Die Haftung nach dem PrÃuktha7ungsgeseê bleibt unberühÃ. 
Ausgeschlossen ist die βrsönliche Ha�ung des E�üllungsgehilfen, geseMlichen VeÄreters und Beϳiebs­
angehörigen des Au͠agnehmers für von ihnen durch leichte FahÀässigkeit veruĈachte Schäden. 
Die Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität von Informationen und Daten, die von Dritten 
im Rahmen der Gutachtenbearbeitung bezogen oder übermittelt werden, ist auf die Höhe des für den 
Auftragnehmer möglichen Rückgriffs gegen den jeweiligen Dritten beschränkt. 
Eine über das Vorstehende hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen bzw. ist für jeden Einzelfall auf 
maximal 300.000,00 EUR begrenzt. 
Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen KaÄen (z. B. StraßenkaÄe, 
Stadtplan, Lageplan, Luftbild, u. ä.) und Daten urheberrechtlich geschüMt sind. Sie dürfen nicht aus dem 
Gutachten separiert und/oder einer anderen NuMung zugeführt werden. Falls das Gutachten im Inte�et 
veröffentlicht wird, wird zudem darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung nicht für kommerzielle 
Zwecke gestattet ist. Im Kontext von Zwangsversteigerungen darf das Gutachten bis maximal zum Ende 
des Zwangsversteige|ngsveφahrens veröìentlicht werden, in anderen Fällen maximal für die Dauer von 
6 Monaten. 
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Anlage 1 

Auszug aus den Verkehrskarte und aus dem Ortsplan von Radbruch 
mit Kennzeichnung der Ca.-Lage des Grundstücks, kein Maßstab 
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http://ь.openstreetma Φ˱rg/copyrlght 
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"' . 

Anlage 2 

Auszug aus der LiegenschaAskarte mit Kennzeichnung (ROT umrandet) 
des Grundstücks, bearbeitet, kein Maßstab 

Vermessungs- und Kataste�e�altung 
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21 449 Radbruch, Op'n Ba%eg 1 GNR 014/07/2025 

Anlage 3 

Auskunft aus dem Baulastenveceichnis, anonymisiea, zugeschnitten, 
vom Amtsgericht Lüneburg zur Ve`ügung gestellt 

Landkre¾ Lüneb� Oer Landrat Faùµnst 
Bauen 
�f dem Micha�1skê�r 8 
21335 T�bu� 

�ts�ıht 
Lüneburg 
- l	� �re -

,G- lå-�I 
23 K 17/24 

11,r$ #�� _ 
• ohne • 0 41 31 / 20 23 43 

Sehr gĚhĽe Daîn uú Herr{I, 
1n dğ Z§gs ķte¸ĢngssÝe 

�ïn, 
27.12.2024 

ètrelend das Im Grundbuö ¡ Radbr¡ �att s6 eiķĤrageþ Grunds�ck 
Lfd. Nr. Gěßkuø Flur Fluĵt0ú WiłhÞ und S 
2 [db�f 10 28 Gebä�e- uû F�ikcn, 

oo·n �ŉ 1 

op·n Ba�g 1, 21<9 Radbr h 

Grö¹ m1 

2482 

Ist Ober das vorbeLe±nete Vcrsle¹ungsĒekt d¶ Z¦n�versteºeruķ aĀrdnet ¬rden. 
Ich bi�e um Eľellung e½es êlawi� �szugs às dem żi Ihnen �fü�en 
Baulastenverze²n¿ so¨it das vorbezeichnete Verste»uķš żtroffen Ist. 
Der A�ug ªrd benö�t, um B·tintĠoŤnten Ær ā÷t ás dĜ �ndbuø eĶ¯h�ic� 
Rechte uü ¿l°hten beçhrĝ zu köăn. U h 'ul' h - k rsc n � zuruc : 

23 K 1 7  / 24 

Das angefragte FlurstaÙ 1st baulastenfrei. Es 
Ģnd ĭder belastenz noch begünst÷enz 
Bau/asten eingeĥagen Es ÿegt auch kein Antrag 
auf EintĖgvng von Baulasten vor. 

Mit ãeunÜchen Großen 
Im Auåėg 

·- •�--·• 
-•��·=
--�===�----� 
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Anlage 4 

Auskunft aus dem Altlastenkataster, anonymisiert, zugeschnitten 

o¯ÛĻ üÛ�n 
vÆ. Sus_ne Rn�s â�s L��fg 
� ¿3 07.\±5 � ­ 

23 K 17 / 24 

LANOKRCISlOhCIURG 
DE� LANOlAT 

Posu:endur r n d e  e Anschrv 
ûf ã�ÿ � ZC c 213l0 § 

×Þ 
Klf M3 ig 
S3dve igp_ro 
KZ-Ma¡-S«. % 
&10 O 

Fachdienst Umwelt 

Bst
ck�¼ 4 
21 337 L¿g 

A^uh 11 ,  Tn¶ 
T�f� �131 
Fax �131 

õØjit} æ - Fr � � - 12.-00 ý 
¥w� nach Vqng 

:tenzeien 61 - AD.1/ 
<, An¬n ]te un\di�t a¾een. 

L¾rg, 23.07.$25 

Auskunft aus dem Alllastenkataster nach § 6 Hds. Bodenschutzgesetz 
Flurulurstück 10-28, Gemartrnng Radbruch, Op'n Ba	eg 1 
lhre Anfrage GUR 014/07/2025 vom 22.07.2025 

au• dem zuĖ genaMªl Gru/s¬Ck (Wohnen) s nd m� zurze.t ke º �Ğ "IËen Bodem,era¸enmgen Fkannt- Auf­
gánd der Nu\ungs�orm des Grundsâks øúh1 ke n er�htes Ó'�hrdungsÈaL 

D *" Auskun� ,s1 kos���. 

On Al¾utenk�tu:er ęrd g�aB d- Rege�unNn des § e dn z,{ers®s1schen BÅnsn11r.zgese÷es ,•om 1 g Feb. 
1¯̈ © n der zune,t gellenJn Fassung Ĕ �  UÜn BÄ�guĂhorden ge¦hn. Auskun�e aus dem Aft3sûnka­
áster eÙn au• der Gã¹ �N des § 3 des N Me�hsùej UmĘ«nk¯�¬néu,eąes 

De �ste¼nām{ung � n�i § e �s × Mers�s-èhen UÝė laóôeseĄ vom 07. 2.28C (ís 
GVB . S. 580). Ômaß Ä11�;e zď i |eßls scr-en Umwe ôn�maõnêese\. 7 r ,. dÀigt der GebuþreÝÚn 
25.� b<s 500.8 €. Für d e Be�itu¿ Y� 0.5 Sănden au��e/n Å�ru/ des AĎandzs ergibt çh �¥de 
O.buhr 

t 6 N��chs�ches UIG Auskun� -s qm Altustenutaster 25,00 € 

Ü blöe den BeĀ  ̂ĕ 25,� ( 1�alb ēn 1◄ Tagen auf ei»s Jr unten a½egeFrý t.Çten der Kre skasse un:er 
dem SLch'Noà • UMW-AK25 . 58" e nzuzahlen. 

Für we t- ►aÙen stehe ü lhnEn geÛ Á VeÀung 
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�-- ---- --

GNR 014/07/2025 

Anlage 5 

Grundriss Einfamilienhaus Erdgeschoss, aus der Bauakte, kein Maßstab 
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Erdgeschoss-Grundriss Einfamilienhaus (A), E÷eiterungsbau (B) und Anbau/Stallanbau (C) 
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21449 Radb>ch, Op'n Ba%eg 1 GNR 014/07/2025 

Grundriss Einfamilienhaus Erdgeschoss, aus der Bauakte, kein Maßstab 
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Erdgeschoss-Grundriss Einfamilienhaus, ohne E'eiterungsbau und Anbau/Stallanbau 
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21449 Radb>ch, Op'n Ba%eg 1 GNR 014/07/2025 

Grundriss Einfamilienhaus Erdgeschoss, aus der Bauakte, kein Maßstab 
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Erdgeschoss-Grundriss Einfamilienhaus mit Anbau/Stallanbau 
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Grundriss Einfamilienhaus Dachgeschoss, aus der Bauakte, kein Maßstab 
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21449 Radbruch, Op'n Barweg 1 GNR 014/07/2025 

Grundriss Einfamilienhaus Kellergeschoss, aus der Bauakte, kein Maßstab 
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21 449 RadbϠch, Op'n BaÃeg 1 GNR 014/07/2025 

Einfamilienhaus Schnitt, aus der Bauakte, kein Maßstab 

i f 1:1� 
' 1 .� _ � _________ _ 
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27 
3 

Fotoübersichtsplan, 
Standorte der Außenaufnahmen 
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Anlage 6 
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21 449 Radb^j, Op'n Ba%eg 1 

Fotodokumentation 
Außenansichten 

Foto 1 ,  Straße Op'n Ba*eg, Blick nach Nordosten, links im Bild Grundstück mit Einfa­
milienhaus mit E*eiterungsbau (Flachdach) im Hintergrund Anbau/Stallanbau (Pfeil), 
Südansicht 

Foto 2, Straße Op'n Ba*eg, Blick nach Südwesten, rechts im Bild Grundstück mit Einfa­
milienhaus, 
Nordansicht 

23 K 1 7  / 24 

GNR 014/07/2025 

Anlage 7 

Seite 12 von 18 

 



21449 Radb^�, Op'n Ba�eg 1 

Foto 3, Straßenansicht, Einfamilienhaus mit E=eiterungsbau, Hauseingangstreppe 
mit Überdachung, 
Ostansicht 

Foto 4, Straßenansicht, Einfamilienhaus mit Anbau/Stallanbau, 
Nordostansicht 
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21449 Radb>ch, Op'n Ba%eg 1 GNR 014/07/2025 

Foto 5, Straßenansicht, Einfamilienhaus mit E÷eiterungsbau (̼eil), Hauseingangstreppe 
mit Überdachung, 
Nordostansicht 

Foto 6, Straßenansicht, Blick über den verunkrauteten Garten, die verunkrautete Freifläche, 
Südostansicht 
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21449 RadbXch, Op'n Ba%eg 1 

Foto 7, Schallschu+and längs der Fernbahnstrecke Lüneburg-Hamburg, 
Südostansicht 
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21449 Radbruch, Op'n Barweg 1 GNR 014/07/2025 

Anlage 8 

Literatuberzeichnis, Quellen 

Hans Otto Sprengnetter: ImmobilienŽweuung - Marktdaten und Praxishilfen, Loseblattsammlung 
Sprengnetter Immobilienbewertung, Ergänzung, Sinzig 2025 
Hans Otto Sprengnetter u. a.: Immobilienbewertung - Lehrbuch und Kommentar, Loseblattsammlung 
Sprengnetter Immobilienbeweuung, Ergänzung, Sinzig 2025 
Holzner, Renner. Der .Ross-Brachmann" Ermittlung des Verkehrswertes von Grundstücken und des Wertes baulicher 
Anlagen; The or OpƸrmann Verlag, 29. AuĨage, 2005 
Kleiber, Simon, Weyers, Gustav: Verkehrsweuermittlung von Grundstücken, Kommentar u. Handbuch zur Ermittlung 
von Verkehrs-, Versicherungs- und Beleihungswerten unter Berücksich�gung von WeuV und BauGB; Bundesanzeiger 
Verlagsgesellschaft mbH, 4. AuĨage, 2Œ2, Kleiber-Online 2018 
Sommer, GoeÅ und Jürgen Piehler. Grundstücks- und Gebäudewertermittlung für die Praxis. 
Haufe Verlag, 2011 
Schmitz, Krings, Dahlhaus, Meisel: Baukosten 2020/21 - InstandseÅung, Sanierung, M eáisierung, UmnuÅung, 
Veǆag für Wiuschaft und Verwaltung, Essen, 2020 
SchmiÅ, Gerlach, Meisel: Baukosten 2020L1 - Neubau Ein- und Zweifamilienhäuser, 
Verlag für Wirtschaft und Verwaltung, Essen, 2020 
Kröll, Hausmann: Rechte und Belastungen bei der Verkehrsweuermittlung von Grundstücken 
Luchterhandverlag, 3. Auflage, 2006 
Simon, Reinhold, Simon: Wertermittlung von Grundstücken 
Luchterhandverlag, 5. Auflage, 2006 
Hasselmann, Weiß: Normgerechtes Bauen 
Rudolf Müller Verlagsgesellschav, 19. AuƑage, 2Œ5 
Gutachterausschüsse für Grundstücksweue in Niedersachsen, Landkreis Lüneburg, Grundstücksmarktdaten 2023 
Vogels: Grundstücks- GebäudeŽwertung - marktgerecht 
Bauverlag BerlinMiesbaden, 5. Auflage, 1996 
Informationen aus dem Inteáet: �.wikpedia.org, �.bardowick.de, �.radbruch.de, �.maĲlaÅ­
lueneburg.de, �.landkreis-lueneburg.de, �.immowelt.de, �.immonet.de, �.nestoİa.de, �.s­
immobilien.de, �.strassenkatalog.de, �.geodatenzentrum.de 
Sprengnetter/Kierig u. a.: Sprengnetter-Bibliothek, Entscheidungs-, GeseÅes-, Literatur- und Adressensammlung zur 
Grundstücks- und Mietwertermittlung sowie Bodenordnung, Sprengnetter Immobilienbeweuung, Sinzig 2024 

Weitere Angaben ggf. direkt im Gutachtentext. 
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Rechtsgrundlagen der VerkehrsweĿermittlung 
BauGB: 
Baugese�buch i.d.F. der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBI. 1 S. 2414 ), zule�t durch Artikel 1 des 
Gese�es vom 20. November 2014 (BGBI. 1 S. 1748) 
BauNVO: 
Baunu�ungsverordnung - Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke vom 
23. Januar 1990 (BGBI. 1 S. 132), zuletzt geändeu durch AǊ. 2 des Gese�es vom 11. Juni 2013 (BGBI. 1 S. 1548) 
lmmoWertV2021 :  
Verordnung über die Grundsä�e für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Wertermittlung 
erforderlichen Daten 
lmmoWeuV: 
Verordnung über die Grundsä�e für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken -
lmmobilienwertermittlungsverordnung - lmmoWertV vom 19. Mai 2010 (BGBL. 1 S. 639) 
WertR: 
Weuermittlungsrichtlinien 2006 - Richtlinien für die Ermittlung der Verkehrsweüe (Mark�eue) von Grundstücken (WertR 
2006) in der Fassung vom 01. März 2006 (BAnz Nr. 108a vom 10. Juni 2006) einschließlich der Berichtigung vom 01 .  Juli 
2006 (BAnz Nr. 121 S. 4798) 
SW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Sachweŀs (Sachweürichtlinie - SW-RL) in der Fassung vom 
05. September 2012 (BAnz AT 18.10.2012) 
VW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Vergleichsweüs und des Bodenwerts (VergleichsweŁichtlinie - Í- RL) in der Fassung vom 
20. März 2014 (BAnz AT 11.04.2014) 
EW-RL: 
Rich�inie zur Ermittlung des Ertragswerts {Ertragswertrichtlinie - EW-RL) in der Fassung vom 12. November 2015 {BAnz 
AT 04.12.2015) 
BGB: 
Bürgerliches Gesełbuch vom 2. Januar 2002 (BGBI. 1 S. 42, 2909), zulełt geändert durch Artikel 6 des Gese�es vom 
28.08.2013 {BGBI. 1 S. 3458) 
EnEV GEG: 
Energieeinsparverordnung - Verordnung über energiesparenden Wärmeschu� und energiesparende Anlagentechnik bei 
Gebäuden i.d.F. vom 24. Juli 2007 (BGBI. 1 S. 1519), zule�t geändeu dur� Artikel 1 der Verėdnung vom 18.1 1 .2013 
(BGBI. 1 S. 3951 ); Gebäudeenergiegese� -Gese� zur Einsparung von Energie und zur Nutzung eǇeuerbarer Energien 
zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden 
WMR: 
Wohnflächen- und Mietwertrichtlinien - Richtlinie zur wohnweuunabhängigen WohnƑächenberechnung und 
Mietwertermittlung vom 18. Juli 2007 ((1), Kapitel 2.12.4) vom 25. November 2003 {BGBI. 1 S. 2346) 
DIN 277: 
DIN-Norm zur Ermittlung von Grundflächen und Rauminhalten von Bauwerken im Hochbau (Ausgabe 2005-02) 
DIN 283: 
DIN 283 Blatt 2 • Wohnungen; Berechnung der WohnĨächen und Nu�ächen· (Ausgabe Februar 1|2; obwohl im Oktoér 
1983 zurückgezogen, mndet die Vorschrift in der Praxis weiter Anwendung) 
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21449 Radbruch, Op'n Barweg 1 GNR 014/07/2025 

ZVG: 
Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsve%altung in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
310-14, veröķentlichten bereinigten Fassung, das zule?t durch Artikel 1 5  des Gese?es vom 20. November 2015 (BGBI. 1 S. 
2010) geändem worden ist 

I 1 .BV: 
Zweite Berechnungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 12.  Oktober 1 990 (BGBI. 1 S. 2178), die zuletzt 
durch Amikel 78 Absa? 2 dĶ Gese?es vom 23. November 2007 (BGBI. 1 S. 2614) geändert worden ist. 

BetrKV: 
Verordnung üÂr die Aufstellung von Ėtriebskosten (Betriebskostenverordnung - BetrKV) vom 25. November 2003 
(BGBI. 1 S. 2346, 2347), die durch Artikel 4 des Gese?es vom 3. Mai 2012 (BGBI. 1 S. 958) geändem worden ist. 

Bundes-Bodenschu?gese? vom 17.  März 1 998 (BGBI. 1 S. 502), das zule?t durch AŢikel 101 der Verordnung vom 
31 . August 2015 (BGBI. 1 S. 1474) geändem worden isl 

NBauO: 
Niedersächsische Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. April 2012 (Nds. GVBI. 2012, S. 42) 

NKAG: 
Niedersächsisches KommunalabgaÂngese? in der Fassung der Bekanntma�ung vom 23. Januar 2007 (Nds. GVBI. 
3/2007, S. 41), zule?t geändert durch Artikel Am. 2 des Gesetzes vom 1 7. September 2012 (Nds. GVBI. 14/2015, S. 186) 

Weitere Angaben ggf. direkt im Gutachtentext. 
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